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IMPRESSUM
der reporter Oldenburg
Das Familienwochenblatt für Oldenburg/H.,
Damlos, Dahme, Hohwacht, Lensahn,
Lütjenburg, Selent, Wangels, Kaköhl 
sowie die dazwischenliegenden Orte:
BURG-VERLAG GmbH & Co. KG
Fehmarnsches Tageblatt
23769 Burg auf Fehmarn
Gertrudenthaler Straße 3

der reporter Oldenburg
Am Rathsland 3 • 23758 Oldenburg
Telefon 0   43   61  -   6   32   03
Fax  0 43 61- 6   30   03
www.derreporter.com
E-Mail: info@derreporter.com
Auflage 18.000 Exemplare
Druck Druckhaus Walsrode GmbH & Co.KG

UNSERE PARTNER:

der Kurier am Wochenende
Am Rathsland 3 • 23758 Oldenburg
Telefon 0   43   61 - 1 82 59 35
Fax  0 43 61- 6   30   03
E-Mail: info@der-kurier.info
der reporter Fehmarn
Stüben-Verlag+Werbung
Tel. 0   43   71  -  86   27-0
E-Mail: info@reporter-fehmarn.de
der reporter Neustadt
Balticum-Verlag+Werbung
Tel. 0   45   61-51   70-0
E-Mail: info@der-reporter.de
der reporter Eutin, Plön, Preetz 
BURG-VERLAG GmbH & Co. KG
Tel. 0   45   21   -   70   11-0 • Fax 70   11   33
E-Mail: anzeigen@der-reporter.info
der reporter Timmend. Strand
Verlag PM-Druck
Tel. 0   45   03  -   21 40
E-Mail: anzeigen@reporter-tdf.de
nord reporter Kühlungsborn  
nord reporter Klaus Koch e.K.
Tel. (038293) - 41 000
E-Mail: der.reporter@t-online.de
Probsteer 
BURG-VERLAG GmbH & Co. KG
Telefon: 0800 - 45 40 111 · Fax: 04361-63003
E-Mail: info@probsteer.de
Mit Namen und Buchstaben gekennzeichnete 
Artikel müssen nicht der Meinung der Redaktion 
entsprechen.
Für die aufgegebenen Anzeigen wird keine Haftung 
übernommen.
Die von uns entworfenen Anzeigen und Texte  bleiben 
auch nach Veröffentlichung unser Eigentum.
Jede Verwendung - insbesondere Ablichtung, 
Vervielfältigung oder Abdruck bedarf unserer 
ausdrücklichen Zustimmung.
Anzeigen, die in der Gestaltung nicht die Zustimmung 
des Inserenten finden, werden nicht ersetzt. Nur 
Anzeigen mit sinnentstellenden Fehlern werden in der 
folgenden Ausgabe mit der Richtigstellung 
veröffentlicht.

Falls Sie diese Zeitung nicht mehr erhalten 
möchten, bitten wir Sie um einen Hinweis unter 
Angabe Ihrer Anschrift per E-Mail an diese 
Adresse: vertrieb@burg-verlag.info, damit wir 
unsere Zusteller davon in Kenntnis setzen 
können. Ideal wäre auch einen Aufkleber auf 
Ihrem Briefkasten mit dem Hinweis „bitte keine 
kostenlosen Zeitungen“ anzubringen. Weitere 
Informationen finden Sie auch auf dem Verbrau-
cherportal www.werbung-im-briefkasten.de
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Wie läuft das eigentlich mit einer

Chiffre-Anzeige ?
Ihre Antwort auf eine Chiffre-Anzeige 

nur schriftlich 
wird von uns an den Kunden

weitergeleitet.
- Bitte nicht telefonisch -

Bitte geben Sie deutlich die
Chiffre-Nummer an.

Auskünfte über den 
Inserenten werden 

von uns nicht erteilt !
Die Beantwortung Ihrer Anfrage
obliegt allein dem Auftraggeber.

Auf dem Sonnenhügel 2 • 23758 Göhl / Holstein
Tel. 0 43 61- 6 20 22 15

E-Mail: gwh-grage@t-online.de • www.gwh-grage.de

Seit mehr als 7 Jahren für Sie vor Ort!

finden Sie
ab sofort im Internet unter
aksh-notdienst.de

APOTHEKEN-
NOTDIENST

SCHEFFLER
B A U G E S C H Ä F T

A m   H o l m  3 0
2 3 7 3 0  N E U S T A D T
T E L E F O N  0 4 5 6 1 / 5 1 5 8 0
T E L E F A X  0 4 5 6 1 / 5 1 5 8 2 1

Hochbau
Maurer-, Beton-,
Fliesenarbeiten, 

Sanierung

Schornsteinbau
und -Technik

G
m
b
H

schefflerbau@t-online.de

E-Rezept: Einlösen bei uns!

Apothekerin Katharina Geßner e.K.
Bäderstr. 12 · 23738 Lensahn

Tel. 0 43 63 - 16 15
www.linden-apotheke-lensahn.de

Wir sind für Sie da!

Partyservice 
Schuhstr. 67 • Oldenburg • Telefon (0 43 61) 22 40

Wir haben Urlaub vom 
10. bis 17. Oktober

Tierärztlicher 
Kleintiernotdienst
0481 - 85 82 39 98

zu jeder Uhrzeit!

BEILAGENHINWEIS
Der heutigen Ausgabe (40 / 2022) des
Familienwochenblattes „der reporter”
liegen Prospekte folgender Firmen bei:

Wir bitten freundlichst um Beachtung.
Sofern Sie keine Beilagen erhalten haben,
melden Sie sich bitte umgehend bei uns 

unter Tel. 0 43 61 - 6 32 03.

Kieler Chaussee 6b
23758 Oldenburg i.H.
T 04361 50803-0
info@euronicsxxl-rilke.de

Wir sind für Dich da:
Mo - Fr: 9.00 -  18.30 Uhr
Sa:  9.00 -  16.00 Uhr

RILTEC Electronics GmbH

Ehemals

Rilke
Bewährte Kompetenz trifft neues Shop-Erlebnis: Ab 1. August heißt es in Oldenburg: Willkommen bei EURONICS XXL! 

An der ein oder anderen Stelle ist vor Ort noch ein wenig der Umbau im Gange, was unsere sensationellen Angebote und  

Beratung jedoch nicht stört! Wir freuen uns, Dich in unseren Verkaufsräumen mit bester Technik begrüßen zu dürfen!

Dein EURONICS XXL Rilke-Team!
Bewährte Kompetenz trifft neues Shop-Erlebnis: Ab 1. August heißt es in Oldenburg: Willkommen bei EURONICS XXL! 

An der ein oder anderen Stelle ist vor Ort noch ein wenig der Umbau im Gange, was unsere sensationellen Angebote und  

Beratung jedoch nicht stört! Wir freuen uns, Dich in unseren Verkaufsräumen mit bester Technik begrüßen zu dürfen!

Dein EURONICS XXL Rilke-Team!Dein EURONICS XXL Rilke-Team!
KW34-2022. Angebote gültig bis 29.08.22. Alle Artikel in dieser Werbung wurden zur rechtzeitigen Anlieferung und in ausreichender Menge eingekauft. Dennoch kann sich in Einzelfällen die Anlieferung ver-
zögern oder die Belieferung erfolgt nicht in dem beauftragten Umfang. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass wir einen Artikel aus diesem Prospekt bereits am ersten Angebotstag nicht oder nicht 
in ausreichender Menge vorrätig haben. Wir bitten um Ihr Verständnis. Alle Preise Abhol- und Barzahlungspreise. *Finanzierung über den Kreditrahmen mit Mastercard®; Vertragslaufzeit auf unbestimmte Zeit. 
Nettodarlehensbetrag bonitätsabhängig bis 5.000 €. Gebundener Sollzinssatz von 0,00 % (0,00 % effektiver Jahreszins) gilt nur für die Erstverfügung bei Kreditbeantragung beim kreditvermittelnden Händler für 
die ersten 10 Monate ab Verfügung, im Falle nachfolgender Verfügung befristet auf 10 Monate ab Verfügung. Danach und für alle weiteren Verfügungen beträgt der veränderliche Sollzinssatz (jährlich) 14,84 % 
(15,90 % effektiver Jahreszins). Die monatliche Rate beträgt min. 2,5 % der jeweils höchsten, auf volle 100 € gerundeten Inanspruchnahme des Kreditrahmens, mind. 9 €. Angaben zugleich repräsentatives Beispiel 
gem. § 17 Abs. 4 PAngV. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München. Weitere Einzelheiten zum 
Kreditrahmen und der voreingestellten Kartenfunktion entnehmen Sie bitte Ihrem Kreditvertrag. ***OEM Recovery-Version, Nutzbar nur in Verbindung mit dem gekauften System

Nur bei EURONICS XXL Rilke - Jetzt zuschlagen und absahnen!SENSATIONELLE TECHNIK-KNÜLLER!

ALLNET-FLAT 
MAX

Aktion: 

40 GB statt 20 GB

√  Schnelles LTE-Netz von 
Vodafone (bis 50 MBit/s)

√  EU-Roaming inklusive 

√  Telefon- und SMS-Flat

√  Keine Anschlussgebühr 
in Höhe von 39,99 €

2999
€  mtl.

1)

 Tab M10 HD (2. Generation) Tablet
• Speicher erweiterbar per microSD-Karte bis zu 1 TB
•  Individuelle Familienkonten mit sicherem Kindermodus 

(Google Kids Space)

• Stereolautsprecher mit Dolby Atmos
• Augenschonendes Display, TÜV Low Blue Light zertifi ziert
• Android 10

Flaches und leichtes 
Multimedia-Tablet

25,7 cm

10
,1“

 IP
S-H

D 

BLUETOOTH

5
MP

FRONT-
KAMERA

8
MP

RÜCK-
KAMERA

WLAN

2GB
ARBEITS-
SPEICHER

32GB
INTERNER
SPEICHER

OCTA
CORE
PROZESSOR

 Tab M10 HD (2. Generation) Tablet

109,-  Elements SE
externe Festplatte
•  Ultraschnelle Datenübertragungen mit USB 3.0
• Abwärtskompatibel zu USB 2.0
• Kompaktes Gehäuse

 M20 Ecostyle Mikrowelle
•  Einfache Bedienung
•  6 Leistungsstufen
•  Ca. 20 Liter Garraum

•  Glasdrehteller: 24,5 cm Ø
• Auftaufunktion

 MUM 4427 Profimixx 44 Küchenmaschine
• 4 Schaltstufen
•    3D-Rührsystem
• 3,9 Liter Rührschüssel

•  Knethaken mit Teig abweiser
• Schlag- und Rührbesen
•  Inkl. Kartoffelreibscheibe und Schnitzelwerk

5 TB

88,-

79,- 79,-   
VS06M312 Bodenstaubsauger
•  powerSecure System
•  Großes XL Staubbeutelvolumen, umschaltbare Rollendüse
•  2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse

WATT

600

9m
AKTIONS-

RADIUS

4l
STAUBBEUTEL

VOLUMEN

WATT

500

79,-

  
XR-55X93J UHD-TV
•  Ultra HD Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel
•  Cognitive Processor XR - für ein völlig neues, 

mitreißendes Seh- und Hörerlebnis
• Steuerbar über Smartphone/Tablet
• Sprachsteuerung
• USB-Aufnahmefunktion
•  Anschlüsse u. a.: 4x HDMI, 2x USB, LAN, CI+
•  Maße mit Tischfuß (BxHxT): 123,3x78,3x32,4 cm

13
9 cm

55“
 UHD-TV

Works with

Apple AirPlay

BLUETOOTH SMARTER
FERNSEHEN

ULTRA
HD WiFi

HDR
HIGH

DYNAMIC
RANGE

2x Triple Tuner DVB-CT/ -S2/ -T2 HD

Natives 100Hz Panel

799,-
monatliche Mindestrate 20,-*

6GB
ARBEITS-
SPEICHER

32
MP

FRONT-
KAMERA

128GB
INTERNER
SPEICHER

TOUCH- 
DISPLAY

6,5
16,40 cm

"

2)

64
MP

RÜCK-
KAMERA

OCTA
CORE
PROZESSOR

  Galaxy A53 5G

INKLUSIVE
Samsung Galaxy Buds 2 

True Wireless Kopfhörer
Samsung Galaxy Buds 2 1,-1,-1)

1) Bei Abschluss bis 31.08.2022 gilt: Basispreis 29,99 €/Mon. (24 Mon. Mindestlaufzeit), einmaliger Anschlusspreis 39,99 €. Im Basispreis enthalten ist eine Daten-Flatrate mit mtl. 40 GB (statt 8 GB) mit einer max./beworbenen Bandbreite von 50 Mbit/s (statt 21,6 Mbit/s) im Download und 25 Mbit/s (statt 3,6 Mbit/s) im Upload, ab Verbrauch des Datenvolumens 64 kbit/s im Up-/Download. Die individuelle Bandbreite hängt unter anderem von Ihrem Standort und der Anzahl gleichzeitiger Nutzer in Ihrer Funkzelle ab. Das eingesetzte Endgerät muss die 
technischen Voraussetzungen haben, diese Bandbreiten zu unterstützen. Nicht verbrauchtes Inklusivvolumen entfällt am Monatsende. Zusätzlich erhalten Sie eine Sprach- und SMS-Flat in alle dt. Netze (keine Sondernummern). Die genannte Inklusiv-Leistung ist auch innerhalb des EU-Auslands inkl. nach Deutschland nutzbar. Weitere Infos siehe otelo Preisliste. Neukunden-Aktion bis 31.08.2022: 
Sichere dir bei Abschluss eines Vertrages in den otelo Tarifen Classic und Max als Neukunde eine Anschlusspreis-Befreiung (Regulär: einmalig 39,99 €) bequem über die Mein otelo App (otelo.de/app). Das geht so: Installier dir die Mein otelo App auf deinem Smartphone, sobald du deine neue SIM-Karte bekommen hast. Registriere dich in der App, klicke am Folgetag der Aktivierung 
der neuen SIM-Karte ab 18 Uhr und innerhalb von 7 Tagen auf „Hol dir den Anschlusspreis zurück“. Jetzt bestätige noch über den Aktions-Button „Jetzt erstatten lassen“. Die Erstattung der Anschlussgebühr siehst du auf der nächsten oder darauffolgenden Mobilfunk-Rechnung. 
Aktion nur gültig bei Bestellung über teilnehmende Fachhändler. Alle Preise inklusive MwSt.

Oldenburg. (hfr) Dino ist ein 
kastrierter Kater, der am An-
fang des Jahres 2018 geboren 
wurde. Dino ist ein sehr auf-
geschlossener und freund-
licher Kater. Er genießt jede 

einzelne Sekunde Aufmerk-
samkeit, die er von den Men-
schen bekommt. Am liebsten 
würde er den ganzen Tag nur 
kuscheln. Mit anderen Katzen 
kommt Dino nicht zurecht, so 

Tiere suchen ein Zuhause

Kater Dino

Tierheim Lübbersdorf

Kater Dino sucht ein Zuhause
dass er gerne als Einzelkatze 
vermitteln werden soll. Nach 
einer Eingewöhnungsphase 
benötigt Dino die Möglichkeit 
zum Freigang. Bei Interesse 
erreichen Sie das Tierheim 
Lübbersdorf unter  04361-3884

Anzeige AnzeigeOnline-Krebsinformationstag
Kiel. (em)    Die Schleswig-
Holsteinische Krebsgesell-
schaft lädt am Samstag, 08. 
Oktober zu einem Online-
Krebsinformationstag ein. 
Von 12.30 - 16.30 Uhr finden 
Vorträge zu Themen wie Be-
wegung und Ernährung bei 
Krebs, Nebenwirkungen einer 
modernen Krebstherapie, Fati-
gue, (Über-)Leben mit Krebs, 
Darmkrebs, Brustkrebs, so-
wie Gebärmutter- und Eier-
stockkrebs statt. Die jeweils 
30-minütigen Vorträge rich-
ten sich in erster Linie an 
Krebspatient*innen und ihre 
Angehörigen, stehen aber 
auch allen übrigen Interessen-
ten offen. Im Anschluss haben 
die Teilnehmer*innen im Chat 
noch die Möglichkeit über das 
Gehörte zu diskutieren und 
ihre persönlichen Fragen an 
die Referent*innen zu stellen. 

„Unter dem Dach der Krebsge-
sellschaft finden die Teilneh-
menden ein neutrales Forum, 
wo sie sich aktuell informieren 
können“, erläutert der Vorsit-
zende der Schleswig-Holstei-
nischen Krebsgesellschaft, 
Prof. Dr. Frank Gieseler. Die 
Teilnahme am Online-Krebs-
informationstag ist kosten-
frei über die Homepage der 
Sch leswig-Holstein ischen 
Krebsgesellschaft möglich: 
www.krebsgesel lschaft-sh.
de/krebsinfotag. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Der 
Online-Krebsinformationstag 
schließt sich an die Jubilä-
umsfeier des Schleswig-Hol-
steinischen Krebsregisters an. 
Der Festakt anlässlich dessen 
25-jährigen Bestehens findet 
ab 10 Uhr in der Ärztekammer 
in Bad Segeberg statt und wird 
auch online übertragen.
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Krüger-Haustechnik
Installations- und Heizungsbaumeister

Bad-Sanierung • Heizungstausch
Wartungen und Reparaturarbeiten

Olaf Krüger • Brookkamp 32 • 23758 Göhl
Tel. 0 43 61- 62 37 71 • Mobil 01 76 - 63 77 05 21

famila Lütjenburg
famila Heiligenhafen

famila Oldenburg

Öffnungszeiten
Mo. – Sa. 7 – 21 Uhr

Sonntag 11 – 17 Uhr

Oldenburg. (hm) Als am 
24. Februar die Ukraine 
von Russland angegrif-
fen wurde, ging eine 
Welle der Solidarität 
und Hilfsbereitschaft 
durch das Land. Fast ein 
halbes Jahr nach Beginn 
des Krieges ist die Not 
der Menschen in der 
Ukraine ungebrochen. 
Daher hat die ev.-luth. 
Kirchengemeinde Ol-
denburg i.H. im Mai be-
schlossen, einen Hilfs- 
transport nach Kiew zu 
organisieren. Die Hilfs-
bereitschaft in Olden-
burg und Ostholstein 
war sehr groß: Innerhalb 
von 7 Wochen wurden 25.000 
Euro Spendengelder für Le-
bensmittel sowie zusätzlich 
Sachspenden insbesondere 
Hygieneartikel für zwei Trans-
porter gesammelt. 

Im Juli machte sich der Hilfs- 
transport begleitet von Pastor 
Jörn Lauenroth auf den Weg 
in Richtung Polnisch-Ukrai-
nische-Grenze. In Rzeszów 
traf die Gruppe einen ukrai-
nischen Fahrer, der die Spen-
den nach Kiew bringen sollte. 
Dem Fahrer wurden Lebens-
mittel im Wert von 20.000 Euro, 
die mitgebrachten Hygienear-
tikel, Rollstühle, Rollatoren, 
Schreibmaterial für Kinder 
und andere Hilfsgüter über-
geben. Das 700km entfernte 
Kiew wurde von dem Fahrer 
und seiner wertvollen Fracht 
zwei Tage später erreicht.  Die 

Ukraine-Hilfstransport der
ev.-luth. Kirchengemeinde Oldenburg i. H.

Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von „Jugend mit einer 
Mission-Kiew“(JMEM-Kiew) 
– die Empfänger der Hilfsgü-
ter - haben die Hilfsgüter mit 
großer Freude und Dankbar-

keit ent-
gegenge-
nommen. 

„ W i r 
w i s s e n , 
dass da-
mit Eure 
L i e b e 
und Eure 
G e b e t e 

verbunden sind.“, so ihre 
Worte. Auf der Homepage 
der Kirchengemeinde (www.
johanniskirche-oldenburg.
de) sind zahlreiche Fotos und 
Videos der Übergabe und Le-
bensmittelverteilung an die 
Bedürftigen zu finden. „Es hat 
uns imponiert, von wie vielen 
Seiten wir unterstützt wurden 
und auf welch großes Echo 
unser Projekt in Oldenburg 
gestoßen ist. Viele Gemeinde-
mitglieder und Oldenburger 
Bürgerinnen und Bürger ha-
ben auf ganz praktische Wei-
se geholfen. Dafür möchten 
wir uns bei allen Spendenden 
ganz herzlich bedanken!“, so 
Pastor Jörn Lauenroth.

Dank der Unterstützung 

konnte konkret eine Suppen-
küche in Kiew und ein Blin-
denprojekt im Westen der 
Ukraine unterstützt werden. 
Die gespendeten Lebensmittel 
werden von Mitarbeitenden 
von JMEM-Kiew in die Häuser 
gebracht, wo Menschen Not 
leiden. In der Regel sind das 
die Alten und Kinder. Auch 
den blinden Menschen wird 
mit den Spenden das Nötigste 
an Hilfe zuteil. Zu beiden Pro-
jekten hat die Kirchengemein-
de persönliche Kontakte vor 
Ort. Ob die Kirchengemein-
de diese Aktion wiederholen 
wird, steht noch nicht fest – 
doch solange der Krieg weiter-
geht, werden die Menschen in 
der Ukraine weiterhin Unter-
stützung benötigen.
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Neustädter Straße 5a
23758 Oldenburg
Tel. (0 43 61) 30 54
Fax (0 43 61) 30 24

Fenster +  Haustüren
aus Holz - Alu - Kunststoff

Velux-Fenster
Rollläden 
Innenausbau
auf Wunsch mit allen Nebenarbeiten!

in allen
Farben

WWW.HOUSEGUARD-ENTRUEMPELUNGEN.DE

ENTRÜMPELUNGEN
MESSIOBJEKTE

UMZÜGE

0176 / 4420 1327

HOUSEGUARD

Hebammen: Dörte Grimmenstein, Oldenburg/OT Johannsidorf,
An den Teichwiesen 5  Tel. 04361-7574
Nina Lühr, Oldenburg, Birkenweg 8  Tel. 0152-34220250
Susan Hartwig, Gruberdieken/Grube Mobil 01523-6451303
Madlen Argens, Großenbrode, Am Süderfeld 29 
 Tel. 04367-97088, Mobil 0177-3554915
Blaues Kreuz i. d. ev. Kirche Selbsthilfegruppe für Suchtkranke, 
Gefährdete + Angehörige, Betreuung + Beratung: Di. + Fr. 19.30 Uhr, 
Gem. „Paradies”, Kirchhofstr. 2 – 6, 23774 Heiligenhafen, Kontakt-Tel. 
04362-62 41 + 90 07 64
Jeden Mittwoch Treffen der A.A. Gruppe, 19.30 Uhr, Kastanienhof, 
Kremsdorfer Weg 51, Oldenburg
Gruppe der anonymen Alkoholiker, Mi., 19.30 Uhr, Schule des 
Förderzentrums Kastanienhof, Kremsdorfer Weg 51, Oldenburg
Tel.-Seelsorge 080 - 01 11 01 11 Tag & Nacht Gebührenfrei
Freundeskreis für Suchtkranke Oldenburg CVJM-Haus, Johannisstr. 
33, 23758 Oldenburg. Mo. 19.30 – 21.30 Uhr. Volker Steinfeld Tel. 
04361-7712 
„Beratungsstelle für Familien-, Partnerschafts- und Lebens-
fragen” Kirchenkreis Ostholstein, Oldenburg, Johannisstr. 35, Tel. 
04361-1206, Anmeldung unter Tel. 04521-8005410.
Die Brücke Lübeck und Ostholstein gGmbH - Sozialpsych. Betreuung + 
Beratung Fehmarn, Oldenburg, H’hafen u. Umg., Tel. 0 43 61- 6 26 88 31
Multiple Sklerose Gesellschaft, DMSG S-H e. V., Tel. 04 31 - 5 60 15 - 0, 
dmsg-schleswig-holstein@dmsg.de
Oldenburger Tafel e. V. Lebensmittelverteilung Oldenburg 
Fr. ab 15.30 Uhr, Weidenkamp 2 a, Oldenburg. Tel 0 43 61 - 23 84
Selbsthilfegruppe für Suchtgefährdete, Suchtkranke und 
Angehörige der ev.-luth. Kirchengemeinde Lütjenburg, Tel. 
0 43 81 - 85 85 oder 0171-6538049. Treffen Di. 19.30 – 21 Uhr, 
Gemeindehaus, 24321 Lütjenburg, Wehdenstr. 14
Frauenberatungsstelle Notruf OH - Anti-Gewaltberatung, Schwan-
geren- u. Schwangerenkonfliktberatung, Tel. Anmeldung: Beratungs-
stelle Neustadt 0 45 61- 91 97, Beratungsstelle Eutin 04521-73043.

Suchtberatungsstelle der ATS: Sprechzeiten Oldenburg, 
Kreisgesundheitsamt Mühlenkamp 5: Do. 9 – 12 Uhr; Sprechzeiten 
H’hafen, Rathaus: Mo. 12.30 – 16.30 Uhr; Sprechzeiten Burg a.F., 
Klaus-Groth-Str. 1: Mi. 15 – 18 Uhr; Mi. Infogruppe H’hafen, Kirchhofstr. 
2 – 6,  17 – 18 Uhr; Motivationsgruppe 18 – 19 Uhr. Weitere Termine: 
Oldenburg 0 43 61 - 49 43 25, Burg a.F. 0 43 71 - 50 19 90.
Geronto-Gesprächskreis - Hilfen f. Angehörige verhaltensgestörter, 
älterer Menschen - Jeden 2. Mi. im Monat 14.30 – 16 Uhr, Weidenkamp 
7. Kontakt-Tel. 0 45 21 - 76 62 54
Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige, jeden 1. Mo. im Monat, 
19 Uhr, Diakonie-Sozialstation H’hafen, Kirchhofstr. 2 – 6, Tel. 
0 43 62 - 90 07 10
Berufliche Lösungen für Menschen mit Behinderung (Integra), 
Schuhstr. 61, 23758 Oldenburg, Terminvereinbarung telefonisch unter 
0 43 61 - 62 65 68
Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn e.V., Ansprechpartnerin 
Beate Rinck, Tel. 0152 - 02 83 26 50
Frauenhaus Ostholstein - Beratung, Tag und Nacht aufnahmebereit, 
Postfach 231, 23692 Eutin, Tel. 04521-8264410
Migrationsberatung des Kreises Ostholstein/Sprechzeiten für 
Migranten: Rathaus, Markt 1, 23758 Oldenburg, Zimmer 1.02, Mo. 10 
– 12 Uhr, Tel. 0 43 61 - 49 81 03.
Pflegestützpunkt im Kreis Ostholstein, Markt 1, Oldenburg, Di. + Mi. 
9 – 11 Uhr, Do. 15 – 18 Uhr, Tel. 0 43 61 - 6 20 09 85
mitten - drin, Netzwerk Ostholstein, ambulante Betreuung u. 
Beratung f. Menschen m. geistiger u. körperlicher Behinderung, den 
Angehörigen u. Betreuern, Tel. 0 43 61 - 49 43 56, mitten-drin-oh.de, 
kontakt@mitten-drin-oh.org
Balance Selbsthilfegruppe bipolare u. depressive Erkrankung, 
Ameos Neustadt, Haus 4, Mi. 18 Uhr, Tel. 0172/2310415
Familienzentrum Oldenburg, Ansprechpartner: Katja Kirschall u. 
Kristina Bruhn, Schuhstr. 19, Oldenburg,  Tel. 01 60 - 96 73 69 65 o. 
0151-50143024, Sprechzeiten: Mo., Mi., Fr. 9 – 12 Uhr + Di. 15 – 17 Uhr, 
familienzentrum-oldenburg@dksb-heiligenhafen.de

die Ostholsteiner, SeLmA - Selbstständig Leben mit Assistenz f. 
Menschen m. geistiger / körperlicher Beeinträchtigung in ganz 
Ostholstein, Tel. 0 45 21 - 8 45 99 81, jotter@die-ostholsteiner.de
Kostenfreie Weiterbildungs- u. berufliche Neuorientierungs-
beratung in der VHS Oldenburg i. H., Ansprechpartnerin: Anke Bruns, 
Tel. 04 51 - 122 40 37, anke.bruns@luebeck.de
Schuldnerberatung GATE OH, Oldenburg, jeden 2. Mi. im Jobcenter 
Oldenburg, Schauenburger Str.; jeden 2. Di. im Rat-haus Lensahn, 
Terminabsprachen: Tel. 0 45 61 - 5 13 30
Sozialverband VdK Ortsverband Oldenburg, Christian Stöppler, Tel. 
01 5 23 - 1 86 64 74, Sozialrechtsberatung jeden 1. Fr. im Monat, 
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmmeldung VdK Ge-schäftsst. Lübeck: 
Tel. 04 51 - 40 79 50 20, gs-luebeck@vdk.de
SoVD Deutschland Ortsverband Oldenburg, 1. Vors. Gerhard Struck, 
Platanenhof 1, Oldenburg, Sprechstunde jeden 1. + 3. Mi./Monat, 
Anmeldung unter Tel. 0 45 21 - 28 77
EUTB-Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung  - Beratung für 
Menschen m. (drohenden) Behinderungen u. deren Angehörige je-
den 1. Fr. u. 3. Do. im Monat 9 – 11.30 Uhr Oldenburg, VR-Bank, Markt 
11 – 12; jeden 1. Di. im Monat 9 – 11.30 Uhr Lensahn, Haus der 
Begegnung; jeden 2. u. 4. Do. 14 – 16.30 Uhr Rathaus Heiligenhafen. 
Terminvereinbarung unter Tel. 0177-9575978, 01 77 - 9 57 59 70
WeiqA, Qualifizierte Assistenz im eigenen Wohnraum, 
Teilhabeleistungsanbieter, Gruppentermine auf Anfrage, Tel. 
04361-5579217, weitere Infos unter: www.weiqa.de
Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe für Betroffene und 
Angehörige, dienstags 19.30 Uhr, Lensahn, Gemeindehaus hinter der 
Kirche, Volker Balschus, Tel. 0152-08480730
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE), 
Ansprechpartnerin: Alina Berezovska (Deutsch, Englisch, Ukrainisch, 
Russisch), DRK-Zentrum, Schuhstraße 27, Oldenburg, Tel. 04521 
8003 – 790, Email: alina.berezovska@drk-oh.de, Termine nach 
Vereinbarung

SOZIALE DIENSTE

Oldenburg. (js) Am vergangenen Wo-
chenende startete die 1. Herrenmann-
schaft des Oldenburger Kegler- und 
Bowlervereins in die Saison 2022/2023. 
Die vergangene Saison ging mit Platz 
vier in der 1. Bundesliga des Sportke-
gelns in die Geschichte des Vereins ein, 
denn dies war die beste Platzierung die 
die Mannschaft um Kapitän Lars Boller 
in der 1. Kegelbundesliga bisher erreicht 
hatte. Genug Motivation also auch diese 
Saison wieder voll anzugreifen, denn das 
große Ziel der Mannschaft, bleibt weiter-
hin eine Medaille in der höchsten deut-
schen Spielklasse des Kegelsports. Das 

Furioser Saisonauftakt für die Oldenburger Bundesligakegler!
erste Saisonspiel des 
KSK Oldenburg war 
das Auswärtsspiel 
bei der SG Michen-
dorf/Seddin. Gleich 
zu Beginn des Spieles 
war zu merken, dass 
die Bahnen den Ol-
denburgern entge-
genkamen. Marc und 
Jan Stender spielten 
mit 891 und 890 Holz 
gute Ergebnisse und 
verloren gegen die 
Hausherren insge-
samt nur 15 Holz. Die 
Mittelkette mit Jan 
Haagen (901 Holz) 
und dem Neuzugang 
Henrik Kiehn (895 
Holz) zeigte ihre Klasse und drehte das 
Spiel. Sie machte aus einem 15 Holz 
Rückstand einen 3 Holz Vorsprung, den 
es in der Schlusskette zu verteidigen 
galt. Lars Boller (883 Holz) und Arnim 
Barkholtz (888 Holz) hielten das Spiel bis 
zur letzten Bahn spannend und hatten 
jederzeit die richtigen Antworten parat. 
Somit wurde das Auftaktspiel 3:0, 37:41 
und 5348:5337 Holz gewonnen und das 
erste Ausrufezeichen der Saison war ge-
setzt. Am Sonntag darauf gastierte der 
KSK Oldenburg bei NKC 72 Berlin. Auch 
hier konnte der so hart umkämpfte Zu-

satzpunkt entführt werden und das Spiel 
endete 2:1, 45:33 mit 5432:5406 Holz für 
NKC 72 Berlin. Der viel zitierte „Dosen-
öffner“ war an diesem Tag Marc Stender 
in der Startachse, der mit 918 Holz das 
zweithöchste Ergebnis an diesem Tag 
spielte. An dieser Marke bissen sich die 
Hausherren reihenweise die Zähne aus. 
Auch Arnim Barkholtz (898 Holz) spielte 
gewohnt souverän seine Hölzer. Die 
Mittelachse mit Jan Haagen (896 Holz) 
und Henrik Kiehn (883 Holz) tat sich 
an diesem Tag ein weniger schwerer, 
spielte aber dennoch gute Ergebnisse. 
In der Schlussachse hatten es Lars Boller 
(901 Holz) und Jan Stender (910 Holz) in 
der Hand, den Zusatzpunkt zu sichern. 
Durch ihre starken Ergebnisse sicherten 
sie der Mannschaft den hart umkämpf-
ten Zusatzpunkt. Die nächsten Spiele 
bestreitet die Mannschaft des KSK Ol-
denburg am 08./09.10.22 zu Hause ge-
gen die SG Hertha BSC/Iduna Berlin 
und die SG Union Oberschöneweide.

Jan Haagen



Anzeige Anzeige

05

Ihr Kompetenzteam für´s Dach
Telefon 0 43 61- 21 23 
Fax 0 43 61/ 21 51
www.haye-dach.de

CONTAINER
Baudienstleistung Nord
Tel. 0 43 62 - 5 02 25 30
Mobil 01 71 - 5 03 86 12

transporte@baudienstleistung-nord.com

KUBA-Party
am 08.10.2022 im Schützenhof in Oldenburg.

Einlass ab 19 Uhr,
Live-Musik ab ca. 21 Uhr.

Für Salsa-Interessierte
Schnupperstunde ab 19 Uhr.

Kubanische Cocktails ab 6 Euro,
Bier 3 Euro. Eintritt 13 Euro

(nur Abendkasse).

Der Sommer ist vorbei,
die Karibik kommt zu uns!

Hasta pronto!

Schuhstr. 97 • 23758 Oldenburg

Die Schule der magischen
Tiere 2 (0)
Mittagsstunde (12)
Ticket ins Paradies (6)
Der Junge Häuptling Winnetou (0)
Catch Me if You Can (6)
ROH Live: Aida (0)
Abteil Nr. 6 (12)

Alle Anfangszeiten unter:
Tel. 0 43 61 - 50 77 48

www.lichtblick-fi lmtheater.de

vom 06. 10. bis 12. 10.

Weissenhäuser Strand. (eb) 
Wie beliebt die Classic Car 
Charity mit ihren maximal 
80 Teilnehmer-Teams mitt-

lerweile ist, zeigt sich auch 
daran, dass sich viele Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer an dieser schönen Ver-
anstaltung, die jedes Jahr 
ein Stück unserer herrlichen 

sch leswig-holstein ischen 
Landschaft im wahrsten 
Sinne des Wortes neu erfah-
ren lässt, bereits im Ziel wie-

der für das nächste Jahr an-
melden. Mittlerweile ist die 
Ausfahrt für viele Teams so 
zu einem jährlichen Treffen 
mit Bekannten und Freunden 
avanciert und steht somit für 

Fahren für den guten Zweck – die Teilnehmer 
an der ADAC Classic Car Charity waren begeistert

Iris Hoffmann-Teifel und Holger Teifel haben die ADAC Classic Car Charity genossen und 
wurden auf der Rallye von ihrem auf der Rückbank schlafenden Schäferhund-Welpen 
begleitet. 

ein geselliges Ereignis bei 
dem Fahrspaß und Wohltä-
tigkeit in Einklang gebracht 
werden. In diesem Jahr ging 

es Mitte Septem-
ber in der Lan-
de shaupt s t adt 
am Tonberg für 
55 teilnehmende 
Teams an den 
Start und bis zur 
Z ieldurchfahr t 
gegen 17.19 Uhr 
in Weissenhäu-
ser Strand, wo 
später im Strand-
hotel gemein-
sam zu Abend 
gegessen und 
die Siegereh-
rung durchge-
führt wurde, 
galt es auf einer 
abwechslungs-
reichen Stre-
cke zahlreiche 
Prüfungen und 
insgesamt 175 
Kilometer Wegs-

trecke zu bewältigen. Dass 
dies mit viel Spaß verbunden 
war, zeigten die zur Zielein-
fahrt fröhlichen Gesichter, 
obgleich nachmittags gele-
gentlich aufgetretene Regen-
schauer den Besitzern wun-
derschöner Cabriolets einen 
Strich durch das Fahren mit 
offenem Verdeck zogen. Fröh-
lich lachend parkten auch Iris 
Hoffmann-Teifel und Holger 
Teifel ihr 1300 VW-Käfer-Ca-
brio aus dem Jahr 1965, das 

liebevoll restauriert eine Au-
genweide war und mit sei-
nen 40 PS munter vor sich 
hin schnurrte. Gekrönt war 
die Wohltätigkeitsfahrt durch 
zwei Spendenübergaben: Das 
Kindheitsmuseum in Schön-
berg, das einen Blick auf die 
Kindheit seit 1890 von der 
Geburt bis zur Konfirmation 
sowohl im ländlichen als auch 
im städtischen Raum bietet 
und der Förderverein Hospiz 
Wagrien-Fehmarn, der den 
Bau und den Betrieb eines in 
Oldenburg geplanten Hos-
pizes mit bis zu 12 Plätzen in 
Oldenburg unterstützt, waren 
je zur Hälfte die Nutznießer 
des Spendenaufkommens. Im 
kommenden Jahr findet die 
ADAC Classic Car Charity 
übrigens am 16. September 
statt!

Beistand am Lebensende e.V. 
- Welthospiztag 2022: „Hospiz kann mehr“       
Neustadt. (hfr) Am 08. Okto-
ber ist Welthospiztag. Jähr-
lich wird an diesem Tag auf 
die Belange schwerstkranker 
und sterbender Menschen so-
wie die ihrer An-und Zugehö-
rigen aufmerksam gemacht. 
Das Motto dieses Jahres 
„Hospiz kann mehr“ soll auch 
zeigen, was die Hospiz-und 
Palliativarbeit alternativ zur 
derzeit intensiv diskutierten 
Suizidbeihilfe leisten kann. 
Gerade weil in der Gesell-
schaft über die Suizidbeihilfe 
diskutiert wird, ist es wichtig, 
über die Angebote der Hos-
pizarbeit und Palliativversor-
gung zu informieren. „Das 
Leben kann gut zu Ende ge-
hen, ohne es künstlich zu ver-
längern oder zu verkürzen, 
aber gut begleitet und pallia-
tiv versorgt“ - das ist seit 17 
Jahren ein Anliegen des Ver-
eins „Beistand am Lebens-
ende e.V.“. Am Freitag, dem 
07.10.2022- in der Zeit von 9.00 

- 13.00 Uhr - können sich In-
teressierte in Neustadt in der 
Kremper Straße vor dem Café 
Thienemann über die Arbeit 
des Vereins und des Ambu-
lanten Hospizdienstes infor-
mieren: Möglichkeiten der 
Kontaktaufnahme, Beratung 
und Begleitung von Schwers-
tkranken, Angehörigen und 
Trauernden, Vorbereitung auf 
eine ehrenamtliche Tätigkeit 
in der Sterbebegleitung, über 
Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht sowie über 
Schulprojekte. Am Dienstag, 
dem 11.Oktober, um 20.00 
Uhr, zeigt das Kommunale 
Kino (KoKi) in Kooperation 
mit dem Hospizverein den 
Spielfilm „IN LIEBE LAS-
SEN“. Beide Veranstaltungen 
sollen dazu beitragen, das 
Thema Sterben, Tod und 
Trauer der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen und eine 
Auseinandersetzung mit die-
sem Thema anzuregen.

Anzeige Anzeige
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Lütjenburg
Oldenburg

Lensahn

am Wochenende

• Oldenburg • Dannau/Putlos
• Lensahn • Beschendorf • Grube
• Harmsdorf • Lütjenburg u. Umgebung • Kühren
• Behrensdorf • Blekendorf • Rantzau

Urlaubsvertretung gesucht!

Austräger gesucht!

Wir freuen uns 
auf Sie!

Tel. 0 43 61- 6 32 03

Weitere Infos und 
Bewerbungsformular unter:

zeitungenverteilen.de

VERTEILER GESUCHT für:
• LÜTJENBURG
• RÖNFELDHOLZ
• WENTORF
• DARRY
• DANNAU/OH
•  GRUBE /

GRUBERHAGEN

Weitere Infos und 
Bewerbungsformular 
unter:
www.zeitungenverteilen.de

Telefon 0 43 61- 6 32 03

ab 14 Jahre

  

Wir suchen Verstärkung!

Kontakt
Svenja Siebrecht | Personalabteilung
Tel.: +49 4561 54-458404 
neu-personalabteilung@schoen-klinik.de 
Schön Klinik Neustadt 
Am Kiebitzberg 10 | 23730 Neustadt in Holstein

•  Eigenständiges Arbeiten im Facharztstadium  
inkl. neurologischer Funktionsdiagnostik

•  Betreuung stationärer, ambulanter und intensiv-
medizinischer Patient:innen

Assistenzarzt Neurologie (m/w/d)

•  enge Zusammenarbeit mit den pflegerischen und 
ärztlichen Kolleg:innen

•  Assistenz bei Diagnostik und Therapie, organisatorische 
Aufgaben, Korrespondenz

Medizinische Fachangestellte (m/w/d)

•  Sicherstellung der OP-Versorgung mit Sterilgut
•  Sach- und fachgerechte Aufbereitung von Medizin-

produkten gemäß KRINKO/BfArM

Sterilisationsassistent als Quereinsteiger

•  vielfältige Tätigkeiten im Patientenspeisesaal bzw. in der Küche
•  flexible Arbeitszeiten im Früh- und Spätdienst an allen 

Wochentagen

Fachkraft für Systemgastronomie  
& Küchenhilfe (m/w/d)

Mittagspause am Strand und arbeiten mit Ostseeblick:  
In der Schön Klinik Neustadt versorgen 1.200 Mitarbeitende 
jährlich 70.000 Patient:innen ambulant und stationär. Als 
Schwerpunktversorger stellen wir die Notfall versorgung der 
regionalen Bevölkerung sicher. 

Neben einer strukturierten Einarbeitung und flexiblen sowie 
zuverlässigen Dienstplänen erwarten Sie bei uns zahlreiche 
Vorteilsangebote von Kinderbetreuung über Privatpatienten-
status in der ganzen Klinikgruppe bis zu Sonderkonditionen 
bei namhaften Herstellern und Marken.

Unsere Pflegefachkräfte, OP-Pflegefachkräfte und MTRA 
erhalten bis zu 4.000 € Starterprämie!

Die Stadt Lütjenburg 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Betreuungskraft (m/w/d) 
für den Jugendtreff (JEFF).

Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitbeschäftigung 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 19,50 Stunden. 
Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der 
Stadt Lütjenburg: www.stadt-luetjenburg.de
(Rubrik: → Bürgermeister/Rathaus → Stellenausschreibungen).

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte  
bis zum 22.10.2022 an die Stadt Lütjenburg,  
Der Bürgermeister, Oberstraße 7, 24321 Lütjenburg.

Wir suchen zum
nächstnöglichen Zeitpunkt

• 1 Reinigungskraft (m/w/d)
 in Teilzeit

• 1 Pfl egefachkraft (m/w/d)
 in Teil- /Vollzeit

Schicken Sie ihre Bewerbung an: 
Haus am Horizont GmbH z.Hd. Frau Plenter
Hospitalstr. 10 – 12, 23758 Oldenburg

Alle Stellenanzeigen auch online auf

STELLENMARKT
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Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Stand 

25. September 
2022

(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 

kostenfrei

116 117 und 0800 0000837

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Was wir wissen

  Bundesgesundheitsminister 
  Prof. Dr. Karl Lauterbach  

Quelle: BMG

Quelle: BMG

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

www.zusammengegencorona.de
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
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* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022
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entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
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beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
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Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
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Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind
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Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
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kritische Infrastruktur fest, können in dem 
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ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
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Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.
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Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.
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Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.
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„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

www.zusammengegencorona.de

185x280_BMG_Corona_2239_Faktenbooster_Infektionsschutzgesetz_Advertorial_DAM.indd   1 27.09.22   13:57
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Kinder- u. Jugendhilfe-
Verbund

Ostholstein-Plön

Büro Eutin: 
Plöner Str. 26 
23701 Eutin
 04521 795 793 0
@ info@kjhv-oh.de
 www.kjhv-oh.de

Regionalleitung:
Patrick Becker

Träger:
KJSH-Stiftung für 
Kinder-, Jugend-, 
und Soziale Hilfen

Der Kinder- und Jugendhilfe-Verbund 
Ostholstein-Plön (KJHV) sucht, ab sofort in 
Teil- und/oder Vollzeit:

Erzieher/Heilerzieher/Sozialpädagogen 
(m/w/d)

für den stationären Bereich in 
Eutin und Malente

Ansprechpartner: Michael Rades
Pädagogische Leitung

Telefonnummer: 0175/8265718

Erzieher/Heilerzieher/Sozialpädagogen 
(m/w/d)

für den ambulanten Bereich im
Raum Ostholstein

und

SPA/Sozialerfahrene Person
für die Schulbegleitung im

Raum Ostholstein

Ansprechpartnerin: Nina Clasen
Pädagogische Leitung

Telefonnummer: 0176/31578023

Weitere Informationen zu den ausgeschriebenen 
Stellen erhalten Sie auf www.kjhv-oh.de und auf 
Instagram.
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an die AVB 
des PARITÄTISCHEN.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir 
uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(bitte in einer einzigen PDF) per E-Mail an
info@kjhv-oh.de

Wir suchen

Dich!
  burchardt-transporte.de/jobs 

Burchardt Transporte KGmbH      Kjell Röske     04361 5113 30    � kjell.roeske@burchardt-transporte.de

MACH DAS, WAS DU
AM BESTEN KANNST!

BÜROKRAFT (M/W/D)

Unsere Bewohner brauchen einen

KOCH (m/w/d) in Vollzeit,
damit weiterhin gut für das leibliche Wohl gesorgt wird.

im

 - 6 Wochen Urlaub
 - Vergütung nach TVöD (öffentlicher Dienst)
 - Jahressonderzahlung
 - Sonn- und Feiertagszuschläge
 - Flexzulage
 - Zulage für externe Kinderbetreuung
 - zusätzliche Altersvorsorge – VBL usw.
 - Kaffee/Tee/Selter frei 
 - Frühstück/Mittag für einen geringen Beitrag

Du hast Lust, mit einem guten Küchenteam zusammen-
zuarbeiten und hast gerne mit Menschen zu tun? 

Dann rufe uns gerne an oder melde dich persönlich 
bei Frau Schulz

DRK P�egezentrum am Mühlenblick
04561 514712

23730 Neustadt i. H., Mühlenblick 2
info@drk-neustadt-oh.de

P�egezentrum am Mühlenblick

STELLENMARKT
Alle Stellenanzeigen auch online auf

Nachfolger gesucht?
– IHK zu Lübeck berät Unternehmerinnen 

und Übernehmer online
Lübeck. (cö)    Ein eigenes 
Unternehmen zu führen, ei-
gene Ideen zu verwirklichen 
und selbstständig zu handeln, 
muss kein Wunschtraum sein. 
Mit ihrer Initiative „Mein Un-
ternehmen Zukunft“ will die 
IHK zu Lübeck Menschen für 
das Unternehmertum begei-
stern. Die Übernahme eines 
Betriebes ist eine Möglichkeit 
für den Einstieg in die Selbst-
ständigkeit.

Zugleich will die IHK Un-
ternehmer dafür sensibili-
sieren, eine Übergabe recht-
zeitig einzuleiten. In ihrem 
Beratungsformat mit dem 
Namen „Stabwechsel“ infor-
mieren die Berater der IHK 
gemeinsam mit externen Ex-
perten aus der Praxis regel-
mäßig Mitglieder, die eine 
Unternehmensnachfolge pla-
nen oder bald einleiten wol-
len. Der nächste Termin ist 

am Donnerstag, 6. Oktober 
2022. Die Beratung erfolgt 
online in Einzelgesprächen.   

Die externen Experten und 
die IHK-Berater arbeiten eng 
zusammen und erstellen un-
ter anderem Leitfäden zu den 
Themen Vorbereitung und 
Organisation der Unterneh-
mensnachfolge, Suche und 
Auswahl von Nachfolgekan-
didaten sowie Aufbau von Fi-
nanzierungen. Auch Themen 
wie Mediation oder Coaching 
lassen sich in den streng ver-
traulichen Einzelberatungen 
individuell und diskret erör-
tern.

Die Beratungszeit ist auf 
eine Stunde begrenzt und 
kostenfrei. Anmeldung und 
individuelle Terminvergabe 
bei Annika Körlin unter Te-
lefon: (0170) 1834075 oder per 
E-Mail:   annika.koerlin@lue-
beck.ihk.de.

Auch online lesen: www.derreporter.com
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Sie möchten während der Arbeit Salz auf der Zunge, Wind in den Haaren und 
Meeresrauschen in den Ohren spüren? Sie lieben das Wasser und die frische Luft, haben 
Lust anzupacken und arbeiten gerne mit Menschen? Dann unterstützen Sie unser 
sympathisches Team und erleben dabei unsere einmalige maritime Atmosphäre. Das klingt 
nach Ihrem perfekten Arbeitsplatz? Dann Leinen los und schnell an Bord.  
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams an Land in Puttgarden zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt 
 

Einweiser (m/w/d) 
 
Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören: 

 Sicherstellung der Betriebsabläufe im Fährhafen im Terminalbetrieb 

 Erledigung aller mit der Be- und Entladung sowie im Schiffsverkehr anfallenden Arbeiten 

 Erledigung aller mit der Reinigung der Außenanlagen anfallenden Arbeiten 

 Landgangsbetreuung 

Was setzen wir voraus? 

 Allgemeines technisches Verständnis 

 Bereitschaft zum Schicht- und Wochenenddienst 

 Grundkenntnisse der englischen Sprache 

 Fahrerlaubnis Klasse B ohne Einschränkungen 

 Hohe Dienstleistungsmentalität, ausgeprägte Kundenfreundlichkeit und Serviceorientierung 

 Körperliche und geistige Belastbarkeit 

Im Gegenzug bieten wir: 
 5 Tage Woche mit geregelten Schichten 

 Überdurchschnittliche Vergütung nach unserem Haustarifvertrag 

 Urlaubs- und Weihnachtsgeld, eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge  

 Ein besonderes und authentisches Arbeitsumfeld  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins bevorzugt über unser 
Online Portal, per e- Mail an bewerbung@scandlines.com oder postalisch. Für weitere Informationen steht 
Ihnen Frau Steinfadt unter der Rufnummer +49(0)4371-505 576 gern zur Verfügung. Scandlines Deutschland 
GmbH, Personalabteilung, Fährhafen Puttgarden, 23769 Fehmarn. www.scandlines.de 
 
Die Scandlines Deutschland GmbH wurde 1998 durch die Fusion der beiden größten nationalen 
Fährgesellschaften Deutschlands und Dänemarks gegründet. Auf zwei Fährrouten mit hoher Frequenz und 
Kapazität zwischen Deutschland und Dänemark bietet Scandlines effizienten und zuverlässigen Transport für 
Passagiere und Frachtkunden. Im Fokus stehen dabei guter Service und ein abwechslungsreiches An-Bord-
Erlebnis auf den Fähren. 

 
 

 

Sie sind zuverlässig und freundlich,  
haben einen Führerschein  

und sind auf der Suche nach einem Job? 
Wir suchen Sie für die Unterhaltsreinigung 
speziell im Bereich der privaten Haushalte. 

Egal ob auf Minijob-Basis, Voll- oder Teilzeit. 
Reinigungs-Service Junge

Tel. 0 43 03 - 25 23 18 5

Übernehme Zimmererarbeiten, 
Dachdeckerarbeiten, Trockenbau,
Fassadenverkleidung, Tel. 0151-
26231624

Pflegefachkraft oder Pflegehilfskraft
(TZ) für eine demenziell erkrankte
Dame gesucht. Zu den Aufgaben
gehören die tägliche Grundpflege,
Beschäftigung und Aktivierung. Sie
haben ein abgeschlossenes dreijäh-
riges Examen in der Kranken- oder
Altenpflege oder ein abgeschlosse-
nes Examen zum Pflegeassisten-
ten bzw. Pflegeassistentin? Sie
sind zuverlässig, können eigenver-
antwortlich arbeiten, haben sehr gu-
te Deutschkenntnisse, einschlägige
Erfahrung im Umgang mit der Er-
krankung sowie ein freundliches
und gepflegtes Auftreten? Dann
freuen wir uns darauf, von Ihnen zu
hören! Wir bieten ein angenehmes
Arbeitsumfeld in einem privaten
Haushalt mit Arbeitszeiten nach Ab-
sprache. Kontakt 0157/80617098

Alle Stellenanzeigen auch online aufSTELLEN-
MARKT

Lübeck. (on)    Zurück zur Na-
tur – nicht nur am Wochenen-
de: Wer am liebsten in der frei-
en Wildbahn zwischen Wald, 
Wiese und Wasser arbeitet, 
kann aus vielen interessanten 
Berufen wählen. Welche das 
sind und wie man sich dafür 
qualifiziert, klärt der nächste 
abi» Chat am 5. Oktober zum 
Thema „Ich will in der Na-
tur arbeiten“. Jeden Tag acht 
Stunden vor dem Bildschirm 
sitzen – das mag nicht jede 
und jeder. Viele Menschen 
verrichten ihre Arbeit am lieb-
sten an der frischen Luft in der 
Natur. Wer das möchte sowie 
wind- und wetterfest ist, kann 
sich für eine entsprechende 
Ausbildung entscheiden. Zu-

dem bereiten viele Studien-
gänge auf eine Tätigkeit im 
Grünen vor. Ein typischer 
Ausbildungsberuf im Bereich 
Natur ist beispielsweise Gärt-
ner*in. Gerade im Bereich 
Garten- und Landschaftsbau 
sind Gärtnerinnen und Gärt-
ner viel im Freien unterwegs 
und bauen, pflegen und sa-
nieren dort Grünanlagen aller 
Art. Wer zusätzlich mit Tie-
ren arbeiten möchte, könnte 
eventuell Gefallen am Beruf 
Landwirt*in finden. Nicht nur 
aufgrund der zunehmenden 
Öko-Landwirtschaft ergeben 
sich hier viele spannende Ein-
satzmöglichkeiten.

Wer ein Studium anstrebt, 
findet vielleicht mit dem Fach 

Forstwirtschaft zurück zur Na-
tur. Aber auch Landwirtschaft, 
Agrarwissenschaften oder 
Weinbau lassen sich studie-
ren. Weitere Studienangebote 
sind beispielsweise Umwelt-
wissenschaft, Ökologie oder 
Umweltschutz. Wer Umweltin-
genieur*in wird, hat ebenfalls 
viele Anknüpfungspunkte mit 
der Natur, wenngleich oft viel 
Arbeit am Computer erfolgt.

Was sich hinter den einzel-
nen Berufen verbirgt und was 
dabei erwartet wird, klärt der 
nächste abi» Chat am 5. Ok-
tober. Von 16 bis 17.30 Uhr 
beantworten die Expertinnen 
und Experten alle Fragen zum 
Thema „Ich will in der Natur 
arbeiten“. Sie zeigen Alter-

„Ich will in der Natur arbeiten“
Chat am 05. Oktober 2022 von 16 bis 17:30 Uhr im abi>> Portal

nativen auf, falls es mit dem 
Wunschberuf nicht klappt, 
und informieren über den Ar-
beitsmarkt. Unterstützt wer-
den sie dabei von der abi» Re-
daktion.

Interessierte loggen sich 
ab 16 Uhr unter http://chat.
abi.de/ ein und stellen ihre 
Fragen direkt im Chatraum. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Vorab besteht die Möglich-
keit, sich unter chat.abi.de per 
E-Mail anzumelden und damit 
die Erinnerungsfunktion für 
den Chat zu aktivieren. Der 
Chattermin kann auch in den 
persönlichen Kalender herun-
tergeladen werden. Wer zum 
Chattermin selbst keine Zeit 
hat, kann die Antworten im 
Protokoll nachlesen, das nach 
dem Chat im abi>> Portal ver-
öffentlicht wird.

„Wer noch kein konkretes 
Berufsziel hat und vom Wust 
an Möglichkeiten schier er-
schlagen wird, der sollte sich 
mit der Berufsberatung in Ver-
bindung setzen. Die Berufs-
expert*innen zeigen den Weg 
durch den Bildungsdschungel 
auf“, empfiehlt Markus Dusch, 
Chef der Agentur für Arbeit 
Lübeck.

Gespräche können unter der 
E-Mail Luebeck.Berufsbera-
tung@arbeitsagentur.de oder 
Ostholstein.Berufsberatung@
arbeitsagentur.de vereinbart 
werden.
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Du bist einzigartig!
SICHER DIR DEN JOB.

Durchblick im Job, Meerblick on top
Teamassistenz Sekretariat (m/w/d) gesucht 

Mehr Infos:

Ihr Me(e)hrwert

• Attraktive Crew-Vorteile

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld

• Weiterbildungsmöglichkeiten

• Unbefristeter Arbeitsvertrag

• Elektronisches Zeiterfassungssystem

• Und vieles mehr

Senden Sie Ihre Bewerbung an: 
 Christine Hartmann, Personalreferentin 
 c.hartmann@weissenhaeuserstrand.de
 04361 55 28 69

Hamburger Lebenshilfe-Werk gGmbH

Das Hamburger Lebenshilfe-Werk leistet Assistenz für Menschen mit geistigen 
Behinderungen in Schleswig-Holstein und Hamburg.

In Merkendorf (bei Neustadt in Holstein) liegt unser Karl-Schütze-Heim. Für
die Mitarbeit in den Wohngruppen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Assistenzfachkraft (m,w,d) (Heilerzieher/in, Heiler-
ziehungsp�eger/in, Gesundheits- u. Krankenp�eger/in,

Altenp�eger/in, Ergotherapeut/in, Erzieher/in)
zu sofort oder später, 

unbefristet und mit einem Beschäftigungsumfang von 30 bis 35 Wochenstunden.

Wir bieten vielseitige Aufgaben mit Gestaltungsmöglichkeiten, die Mitarbeit in 
engagierten Teams, in- und externe Fortbildungen, eine Vergütung nach TV-AVH 
(ähnlich TVöD) und eine zusätzliche Altersversorgung.

Ein Führerschein ist erforderlich.

Außerdem haben wir noch freie Stellen für ein FSJ für den Zyklus 2022/2023.

Mehr über das Hamburger Lebenshilfe-Werk und das Karl-Schütze-Heim erfah-
ren Sie unter www.hamburger-lebenshilfe-werk.de.

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen erbitten wir bis zum
21. Oktober 2022 an:

Hamburger Lebenshilfe-Werk gGmbH
Karl-Schütze-Heim, Einrichtungsleiterin Frau Kersting

Grömitzer Str. 4, 23730 Merkendorf
oder per E-Mail an

michaela.kersting@hamburger-lebenshilfe-werk.de

Alle Stellenanzeigen auch online auf

STELLENMARKT
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ERD-, FEUER-, WALD- & SEEBESTATTUNGEN

Schuhstraße 55-57
23758 Oldenburg in Holstein
Tel. 0 43 61 / 23 39
www.landschoof-bestattungen.de

Landschoof
Bestattungen

RÜDIGER STIEF
BESTATTERMEISTER

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied

Willi Howe
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

CDU OV Kabelhorst/Schwienkuhl
Der Vorstand

Die Jagdgenossenschaft „Dannau-Wessek“
trauert um ihren langjährigen Jagdpächter

Herrn Walter Paustian
Über 23 Jahre war Walter Paustian als Jagdpächter 
in der Jagdgenossenschaft „Dannau-Wessek“ aktiv 

und wir haben ihn in dieser Zeit als einen 
zuverlässigen, freundlichen und vertrauenswürdigen 

Partner kennengelernt.

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Elisabeth, 
sowie der Familie.

In stiller Trauer
Die Jagdgenossenschaft „Dannau-Wessek“

Der Jagdvorstand

Tief betroffen nehmen wir Abschied  
von unserer ehemaligen Mitarbeiterin

Christel Evers
geb. Hutzfeld

die am 14. September 2022 verstorben ist.

Frau Evers war als eine unserer ersten Mitarbeiterinnen
über 38 Jahre in unserem Betrieb beschäftigt,

bevor sie 2017 in Ihren Ruhestand trat. Sie hat sich in dieser 
Zeit die uneingeschränkte Achtung und Anerkennung ihrer

Vorgesetzten und Kollegen erworben.

Wir trauern um eine allseits geschätzte Mitarbeiterin und  
Kollegin und werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Unsere Gedanken und aufrichtiges Mitgefühl  
gelten ihren Hinterbliebenen.

Geschäftsleitung, Betriebsrat und Belegschaft
Allmess GmbH

Oldenburg, den 28.09.2022

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Statt Karten 

 

Michael Stuhr 
 

† 16. Juli 2022 
 

Danke 
 

für alle Zeichen des Mitgefühls, der Verbundenheit und 
Freundschaft, für die tröstenden Worte, ob gesprochen  

oder geschrieben, für ein stilles Gebet und für die  
großzügigen Geldspenden an seine Tochter Nele. 

 
Besonders danken wir Frau Pastorin Anja Haustein,  

dass sie uns Beistand geleistet hat durch diese schwere  
Zeit und für ihre einfühlsame Trauerrede, sowie der  

Gärtnerei Langfeldt und Bestattungen Liebe. 
 

Im Namen aller Familienangehörigen 
 

Familie Stuhr und Uta Hahn 
 

Futterkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TraueranzeigenAWO Frühstück fällt aus
Oldenburg. (hp) Das monat-
liche gemeinsame Frühstück 
der AWO Oldenburg fällt am 
Freitag, den 07. Oktober, aus. 

Wir bitten bei unseren Teil-
nehmern um Verständnis. Im 
November sollen diese Tref-
fen fortgeführt werden.

Sterbende begleiten lernen Ausbildung 
zum Hospizhelfer*in

Lütjenburg. (hb)    Der Hos-
pizverein Lütjenburg e.V. 
beginnt im Februar 2023 ei-
nen neuen Kurs zur Ausbil-
dung von Hospizhelfer- und 
Helferinnen. Basis hierfür 
ist das neue Celler Modell, 
wobei den Teilnehmern die 
Grundlagen der Begleitung 
von schwer kranken und 
sterbenden Menschen an die 
Hand gegeben werden sollen.

Aber auch ein Besuchs-
dienst von alten und evtl. de-
menzerkrankten Menschen

ist vorstellbar. Im Vorbe-
reitungskurs wird an drei 
Wochenenden (Freitag: 17:00-
20:00 Uhr und Samstags: 
09:00-17:00 Uhr), von Febru-
ar bis April, das notwendige 

Rüstzeug zur Arbeit im Hos-
pizdienst vermittelt. Es folgt 
in den Monaten Mai bis Juli 
ein Praktikum in einem Al-
tenheim. Der Vertiefungskurs 
soll dann in den Monaten Au-
gust bis Oktober aufzeigen, 
wie das bereits Erlernte ange-
wandt und erweitert werden 
kann. Wenn wir Ihr Interesse 
an unserem Ehrenamt ge-
weckt haben, rufen Sie uns 
gerne unter der Telefon-Nr.: 
0151 10 32 97 34 an und ver-
einbaren einen persönlichen 
Gesprächstermin. Oder Sie 
besuchen uns an unserem In-
formations-Abend am 03. No-
vember 2022 ab 18:00 Uhr im 
Büro, Plöner Straße 2 (Stadt-
bücherei) in Lütjenburg

Traueranzeigen

Anzeige Anzeige
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Am 11. Oktober 2022 feiern

Erika & Heinrich Kröhl
Eiserne Hochzeit.

Es gratulieren
Andreas & Karen · Thorben & Svenja

Niklas & Katalyn · Inga & Jan

Oldenburg, im Oktober 2022

65

Kath. Gemeinde St. Vicelin Oldenburg freut 
sich über Erstkommunionkinder 2022

Oldenburg. (hsp) Im Septem-
ber wurden in St. Vicelin co-
ronabedingt ein drittes Mal 

in diesem Jahr Kinder aus Ol-
denburg, Heiligenhafen und 
Fehmarn zur Erstkommunion 
geführt.

Die Glaubensvermittlung 
durch die Eltern sowie die 

Vorbereitung durch die Ka-
techeten bildete dafür eine 
gute Grundlage. Dafür sagen 

wir allen ein herzliches Dan-
keschön.

Es gratulieren herzlich zur 
Erstkommunion das Gemein-
deteam St. Vicelin Oldenburg 
und Pastor Schütz.

Oldenburg / Lütjen-
burg / Heiligenhafen. 
(hfr/eb) Die derzeitige 
Treueaktion mit Ryobi 
bei famila und Markant 
ist dem Motto „Herbst-
zeit ist Heimwerkerzeit“ 
gewidmet. Denn nun ist 
die perfekte Zeit, um 
den Garten auf Vorder-
mann zu bringen. Sägen, 
schleifen, schrauben: 
Für alle Heimwerke-
rinnen und Heimwerker, 
die Wert auf Flexibili-
tät legen, gibt es in der 
derzeitigen Treueaktion 
(noch bis zum 12. No-
vember 2022) bei famila 
und Markant hochwer-
tige Akku-Werkzeuge 
der Marke Ryobi für den 
handwerklichen Start 
im Herbst. Sicher ist: Zu 
Hause ist immer etwas zu tun. 
Dabei können die leistungs-
fähigen Akku-Werkzeuge 
von Ryobi Erleichterung für 
jede Art der Haus- und Gar-
tenarbeit schaffen. Dank be-
währtem 18V-Akkusystem 
ist beim Werken kein lästiges 
Kabel im Weg und die Werk-
zeuge des ONE + -Systems 
können alle mit ein und dem-
selben Akku betrieben wer-
den. Dies spart Zeit, Geld und 
Nerven. Gut zu wissen: Ryobi 
bietet nach einer Registrie-
rung auf alle Geräte und Ak-
kus eine Herstellergarantie 
von drei Jahren. Als Prämien 

der aktuellen Treueaktion 
stehen beispielsweise das 
Akku-Starterset inklusive 
eines Ladegerrätes, ein Laub-
gebläse, eine Heckenschere, 
Ketten-, Kreis- und Stichsä-
gen, ein Multikompressor, 
ein Winkelschleifer sowie di-
verses Zubehör für den Heim-
werkbedarf zur Wahl. 5 Euro 
= 1 Treuepunkt: famila- und 
Markant-Kunden punkten 
bei jedem Einkauf. Nach dem 
bewährten Prinzip erhalten 
Sie an der Kasse für je 5 Euro 
Einkaufswert einen Treue-
punkt zum Einkleben in das 
Heft oder als Gutschrift in der 

Treueaktion bei famila 
– Akku Gartengeräte und Werkzeuge zur Wahl

Im famila-Warenhaus in Lütjenburg informieren die famila-Mitarbeiterinnen Meike 
Riehs und Wiktoria Gebauer über die aktuelle Treuepunktaktion.

App. Die Punkte von famila 
und Markant sind miteinan-
der kombinierbar und können 
in allen zugehörigen Märkten 
eingelöst werden. Für nur 20 
Treuepunkte kann sich der 
Kunde einen Treueartikel 

zum stark vergünstigten 
Sonderpreis aussuchen 
– und spart dabei bis zu 
50 Prozent im Vergleich 
zum Preis ohne Treue-
punkte. Die famila- und 
Markant-Treueakt ion 
läuft wie erwähnt bis 
zum 12. November 
2022. Volle Treuehefte 
können bis zum 28. No-
vember 2022 eingelöst 
werden. Weitere Infor-
mationen gibt es in den 
famila-Warenhäusern 
und Markant-Märkten. 
Über Ryobi: Der RYOBI-
Mutterkonzern Techtro-
nic Industries ist einer 
der größten Hersteller 
von Elektrowerkzeugen 
weltweit und gilt als 
Pionier bei der Einfüh-
rung von Werkzeugen, 

die mit Lithium-Ionen-Akkus 
betrieben werden. Die Elek-
trowerkzeuge für Haus und 
Garten überzeugen mit ihrer 
Qualität und ihrem praxisge-
rechten, ergonomischen De-
sign.

Laternenumzug des SV Hansühn
Hansühn. (mm)    Der Laternen- 
umzug des SV Hansühn fin-
det am Freitag, den 07.10.2022 
statt. Beginn ist um 19.00 Uhr 
am Sportlerheim des SV Han-
sühn. Der Umzug wird an-
geführt vom Spielmannszug 

Schönwalde. Nach Ende des 
Umzugs besteht die Möglich-
keit im Sportlerheim einen 
Imbiss zu verzehren. Der SV 
Hansühn lädt herzlich ein und 
freut sich auf zahlreiche kleine 
und große Teilnehmer.  
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OLDENBURG
Donnerstags 10 – 17 Uhr

Kuhtorstraße 15
23758 Oldenburg

GoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankaufGoldankauf

Becker Edelmetalle
Kay Becker

Telefon: 0152-36778783
 www.beckergoldankauf.de

 

Oldenburg. (t)     Auf der 
Weihnachtsstraße Kurs Skan-
dinavien reisen unsere Le-
ser zu zwei der schönsten 
Weihnachtsmärkte im Nor-
den mit dem absoluten Hö-
hepunkt des weltberühmten 
Lucia-Lichterfest in der ro-
mantischen Weihnachtsstadt 

Malmö, das jeweils 
am 13. Dezember 
eines Jahres be-
sonders stilvoll und 
opulent in der süd-
schwedischen Me-
tropole am Öreund 
gefeiert wird, wo 
Lucia an den Ufern 

des Öresun-
des mit ih-
rem Gefolge 
anlandet und 
als Lichter-
königin mit 
ihrem Ge-
folge, weiss 
g e k l e i d e t 
und mit fan-
t a s t i s c h e n 
Lichterkronen ge-
schmückt, zur fest-
lichen Lucia-Feier im 
Herzen der Stadt auf-
tritt. Gemeinsam mit 
Chören, Sternsängern 

Leser-Reisen:

Lucia-Lichterfest in Malmö/Schweden & Kopenhagen

Skandinavische Weihnachtsmärkte mit viel 
„Hygge“ erwarten unsere Leser in Malmö 
und Kopenhagen

Den großen Lucia-Festumzug in Malmö genießen unsere Leser zum traditionellen 
schwedischen Lichterfest.

und Kutschen formiert sich 
zudem ein Festzug durch die 
Strassen der Stadt und tra-
ditionelle Weihnachtslieder 
erklingen. Die Gäste der Re-
porter-Leser-Reisen haben 
während einer besonders 
preisgünstigen Sonder-Rei-
se vom 13. bis 14. Dezember 
2022 zum Komplettpreis von 
nur 159,90 die einmalige Ge-
legenheit, umgeben von den 
typischen Aromen der Weih-
nachtszeit in Skandinavien 
mit Glühwein und Pfeffer-
kuchen, eine eindrucksvolle 
Erlebnis-Reise in zwei Länder 
mit Schweden und Dänemark 
zu genießen. Zum großen 
Leistungspaket der Lucia-Rei-
se gehören neben der Fahrt 
im 4-Sterne-Reisebus ab Len-
sahn, Oldenburg, Heiligenha-
fen die Fährpassagen mit den 
Grossfähren der Vogelflug-
linie von Puttgarden nach 
Rödby und zurück sowie die 
zweimalige Passage der ge-
waltigen 16 kilometerlangen 
Öresund-Brücke zwischen 
Kopenhagen und Malmö auf 

der Hin- und Rückreise, so-
dann eine zentrale Übernach-
tung im umweltfreundlichen 
First-Class-Hotel „Noble 
House“ in Malmö im Her-
zen der Altstadt mit großem 
skandinavischem Schlem-
mer-Frühstück vom Buffet 
und das Komplett-Programm 
zum Lucia-Fest in Malmö so-
wie viel Freizeit zum Stadt- 
und Shopping-Bummel in 
Malmö und zum Besuch der 
Weihnachtsmärkte. Am 2. 
Tag haben die Reporter-Gäste 
drei Stunden Zeit zum Shop-
ping-Bummel oder zum Be-
such der Weihnachtsmärkte 
auf der dänischen Seite des 
Öresundes in der prachtvoll 
geschmückten Hauptstadt 
Kopenhagen, bevor die Rück-
reise am Nachmittag in die 
Heimatorte erfolgt. Anmel-
dungen sind ab sofort möglich 
bei den Reporter-Leser-Reisen 
in Eutin, täglich von 9 bis 13 
Uhr, per Telefon 04521/701130 
oder direkt online auf unserer 
neuen Homepage unter „le-
serreisen.der-reporter.info“

Der kleine Start
– Existenzgründung im Nebenberuf

Lübeck. (llI ) Die eigene Fir-
ma, der eigene Chef sein – 
viele Arbeitnehmer träumen 
vom Schritt in die Selbststän-
digkeit. Viel zu häufig voll-
ziehen sie ihn aber nicht, weil 
sie ihren Arbeitsplatz nicht 
aufgeben wollen, die Risiken 
scheuen oder glauben, es gäbe 
nicht zu überwindende Hin-
dernisse. Ist die Geschäftsidee 
dennoch vielversprechend, 
bietet sich eine Gründung im 
Nebenerwerb an. Über die 
Möglichkeiten einer Existenz-
gründung neben Job, Studi-
um, Rente, Arbeitslosigkeit 
oder Familie informieren die 
IHK zu Lübeck und die Hand-
werkskammer Lübeck am 
Donnerstag, 6. Oktober 2022, 
von 16.30 bis 19 Uhr, in der 
IHK zu Lübeck, Fackenbur-

ger Allee 2 in 23554 Lübeck. 
In Fachvorträgen erfahren 
Gründungsinteressierte unter 
anderem, wie sich die Selbst-
ständigkeit auf die gesetzliche 
Krankenversicherung auswir-
ken kann und welche Dinge 
bei den Sachversicherungen 
zu beachten sind. Zudem gibt 
es einen Fachvortrag zum 
Thema „Elevator Pitch – Die 
wichtigen 60 Sekunden beim 
Erstkontakt“.

Die Teilnahme an der In-
for mat ionsvera nsta l tu ng 
„Der kleine Start – Existenz-
gründung im Nebenberuf“ 
ist kostenfrei. Anmeldungen 
nimmt Martin Ehleben bei 
der IHK entgegen, per Mail 
unter martin.ehleben@lue-
beck.ihk.de oder telefonisch 
unter (0451) 6006-0.
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Dänemärks schönster Schloss-Weihnachtsmarkt Schloss Gavnö
Großer Erlebnistag mit Bus & Schiff  über die Vogelfl uglinie inklusive 
Eintritt zum „royalen“ Skandinavien-Weihnachtsmarkt – Dänemarks 
schönster und größter Weihnachtsmarkt fi ndet bereits zum 15. Mal 
am „royalen Ambiente“ des besonders stilvollen Weihnachts-Schlosses 
Gavnö auf der Insel Seeland statt, wo mehr als 150 Buden und Stände 
skandinavische Traditionen lebendig werden lassen und wo köstliche 
Aromen des Nordens mit Glühweinduft von „Glögg“ und Pfeff erkuchen 
sowie skandinavische Weihnachts-Spezialitäten mit kulinarischem 
Gaumenkitzel den Besuchern off eriert werden. Das traumhafte Roko-
koschloss bei Naestved auf der Insel Seeland liegt auf einer kleinen 
Insel und gilt als eines der schönsten privaten Schlösser Dänemarks.

● Leistungen: ● Fahrt im 4-Sterne-Reisebus ab Oldenburg und Lensahn ● Fährpassagen mit den Großfähren der Scandlines von Puttgarden 
nach Rödby und zurück ● Eintritt Weihnachtsmarkt mit 3 Stunden Freizeit ● Dänische Straßensteuern  ● Reisetermin: ● 13.11.2022

Superpreis

nur 59,95

Großes Martinsgans-BuffetGroßes Martinsgans-BuffetGroßes Martinsgans-BuffetGroßes Martinsgans-Buffet
Schlemmen & Genießen ohne Ende können die Repor-
ter-Leser am Martinstag in Dithmarschen beim großen 
Gänse-Buff et im historischen Fährhaus in Best-Lage di-
rekt an der Eider mit einmaligem Panorama-Ausblick, 
wo unsere Leser:innen mit kulinarischem Gaumenkitzel 
rundum verwöhnt werden. Die berühmten Dithmarscher 
Gänse aus der Marsch werden auf dem großzügigen Martins-
gans-Buff et, ständig frisch aus dem Ofen, mit Brust und Keulen 
off eriert, dazu wird feldfrischer Dithmarscher Rotkohl, Rosen-
kohl, Brokkoli, Erbsen und Wurzeln sowie leckere Bratäpfel aus 
dem Alten Land und knusprige Kroketten, hausgemachte Knö-
del, Gänsebratensauce und Sauce Hollandaise gereicht. Zum 
„süßen Finale“ lockt ein verführerisches Dessert-Buff et. Vor 
dem Schmaus geht es quer 
durch Dithmarschen an die 
Nordsee-Küste ins berühm-

te Seebad Büsum, wo unsere Leser auf der herrlichen Promenade mit Nordseeblick fl anieren und einen Cafébesuch einlegen 
können. Busfahrt im erstklassigen Fernreisebus ab/bis Oldenburg und Lensahn. 

Komplettpreis
nur:

 59,90

Neujahrs-Konzert in der Elbphilharmonie Hamburg

● Reisetermin: ● 02.01.2023

Komplettpreis
ab:

 89,90

Unsere exquisite Weihnachts-Geschenk-Idee zum Genießen: 
Berauschende Klangwelten der Spitzenklasse erwarten unsere Leser 
zum fröhlichen Neujahrs-Konzert im großen Saal der Elbphilharmonie in 
Hamburg mit den weltberühmten „12 Cellisten der Berliner Philhar-
moniker“, die mit ihrem gekonnten Mix des unterhaltsamen Musik-Pro-
grammes mit Humor, Tiefe und Leichtigkeit ihr Publikum weltweit be-
geistern. Als musikalischer Botschafter Berlins begleiten die Top-Musiker 
den deutschen Bundespräsidenten auf Staatsbesuchen und in mondänen 
Konzerthallen zwischen japanischem Kaiserpalast und Carnegie Hall sorgen Sie überall 
für Begeisterung mit ihrem einmaligen Repertoire aus Klassik, Jazz und Tango. Höher-
wertige Karten in allen Kategorien buchbar. Busfahrt ab/bis Oldenburg und Lütjenburg.

Einer der schönsten Schloss-Weihnachtsmärkte in Europa öff net seine Tore für einen anspruchsvollen Weihnachtsmarkt für 
Wohnkultur, Genuss und Lebensfreude in dem einmaligem Fluidum des weltbekannten Schlosses, mit weihnachtlicher Live-
Musik & Chören. Residieren werden Sie „First Class“ in der Nähe von Bückeburg, in der Landeshauptstadt Hannover, wo Sie am 
2. Tag (verkaufsoff ener Sonntag!) die wunderschönen Weihnachtsmärkte im Zentrum der Altstadt erwarten.
Leistungen: ● Fahrt im erstklassigen Fernreisebus ab Heimatort ● Direkte 
Anreise zum Schloss Bückeburg inkl. Eintritt (18,00€) und 5 Stunden Freizeit 
● 1 x Übern. im internationalen Top-  First-Class-Hotel Novotel in Hannover 
mit gr. Schlemmer-Frühstück vom Buff et ● Am 2. Tag: Freizeit 
in Hannover bis 15 Uhr zum Shopping-Bummel 
& Besuch der Weihnachtsmärkte

● Reisetermin: 26. – 27.11.2022 
 (1. Advent) 

in Hannover bis 15 Uhr zum Shopping-Bummel 

Kein EZ-Zuschlag 

für die ersten 15 EZ!

nur:

149,90

Weihnachtsmarkt auf Schloss Bückeburg

2. Zusatzbus!

● Reisetermin: 11. 11. 2022

„Alle Leser-Reisen werden von erstklassigen Busunternehmen als Reiseveranstalter durchgeführt – der Reporter ist lediglich Vermittler!“

Leser-Reisen-Mail: leserreisen@der-reporter.info
Anmeldung Mo. – Fr. von 09 bis 13 Uhr

Leser-Reisen-Telefon: 04521-701130

„Alle Leser-Reisen werden von erstklassigen Busunternehmen als Reiseveranstalter durchgeführt – der Reporter ist lediglich Vermittler!“

Leser-Reisen-Mail: leserreisen@der-reporter.info
Anmeldung Mo. – Fr. von 09 bis 13 Uhr
Alle Leser-Reisen werden vom erstklassigen Busunternehmen „De Kieler“, als Reiseveranstalter, durchgeführt.

Leser-Reisen-Telefon: 04521-701130
nach Rödby und zurück ● Eintritt Weihnachtsmarkt mit 3 Stunden Freizeit 

Leser-Reisen aktuell
              

Jetzt auch online buchen
 unter:

leserreisen.der-reporter.info 
oder einfach QR-Code scannen
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Sebenter Weg 23
23758 Oldenburg/H.

Tel. 0 43 61- 34 37
Fax 0 43 61- 16 41

www.constantin-oh.de
info@constantin-oh.de

CONSTANTIN NEAGUCONSTANTIN NEAGU
Fenster · Türen · Rollläden · Markisen

Sebenter Weg 23
23758 Oldenburg/H.

Tel. 04361/3437
Fax 04361/1641

www.constantin-oh.de
info@constantin-oh.de

Meisterbetrieb

Fenster · Türen · Rollläden · MarkisenCONSTANTINCONSTANTIN

CONSTANTIN NEAGUCONSTANTIN NEAGU
Fenster · Türen · Rollläden · Markisen

Sebenter Weg 23
23758 Oldenburg/H.

Tel. 04361/3437
Fax 04361/1641

www.constantin-oh.de
info@constantin-oh.de

Meisterbetrieb

Fenster · Türen · Rollläden · MarkisenCONSTANTINCONSTANTIN

BAUSTOFFE  FACHMARKT   HOLZ   BAUELEMENTE   TIEFBAU

Wieksbergstraße 1   Neustadt i.H.   04561-51020   www.janus-baustoffe.de

SONDERANFERTIGUNGEN
 gehören bei uns 

zum Tagesgeschäft.
Wir beraten Sie gern!

Oldenburg. (jpf) Der Wan-
dertag 2022 der Grundschule 
Am Wasserquell in Olden-
burg in Holstein wurde nach 
zweijähriger Pandemie-Pau-
se maßgeblich vom Hege-
ring IV, Hegeringleiter Stefan 
Tuschmann, ausgerichtet. Er 
wurde dabei von Sylvaine 
und Jan Mody, Rolf Isberner, 
Uwe Gradert und Stefan Buh-
mann unterstützt. Im Stadt-

park waren verschiedene 
Stationen für die insgesamt 
12 Schulklassen aufgebaut. 
Es gab u.a. eine Imkerstati-
on, einen Hochsitz mit Dau-
eranblick von Schwarzwild 
und Fuchs, ein Tier-Memory, 
den Jagdwagen mit vielen 
Präparaten und eine Station 
für Pflanzenbestimmung. Mit 
freundlicher Genehmigung 
des Wallmuseums ergänzte in 

der Priester-
wiese eine 
App or t ie r-
hundestat i-
on das Lehr-
a n g e b o t . 
Dort wurde 
den Kindern 
der 1. bis 4. 
Klasse von 
den Lab-
radoren und 
Flat Coated 
Ret r iever n 
aus dem 
Hegering V 

Oldenburg. (fb) Schulpflich-
tige Kinder, die bis zum 
30.06.2023 das sechste Le-
bensjahr vollendet haben, 
werden für das Stadtgebiet 
Oldenburg in Holstein von der 
Grundschule am Wasserquell 
angeschrieben und erhalten 
so auch die Anmeldeunter-
lagen. Vom 01. bis zum 04. 
November 2022 haben alle 
Eltern die Gelegenheit, ihr 
Kind in der Grundschule am 
Wasserquell anzumelden. Die 
Eltern können die vollständig 
ausgefüllten Anmeldeunter-
lagen mit den erforderlichen 
Anlagen per Post an das Se-
kretariat der Grundschule am 
Wasserquell der Grundschu-
le, Breslauer Straße 15, 23758 
Oldenburg i.H. senden oder 
in den dortigen Briefkasten 
legen. Für weitere Fragen, 

wenden Sie sich bitte an das 
Schulsekretariat unter der 
Telefonnummer: 04361-7360. 
Sie können auch per E-Mail 
Kontakt zur Schule aufneh-
men und/ oder sich die An-
meldeunterlagen über die 
Homepage www.grundschu-
le-am-wasserquell.de zu-
gänglich machen. Die Grund-
schule am Wasserquell bietet 
für die Eltern der Schulanfän-
gerinnen und Schulanfänger 
einen Gesprächs- und Infor-
mationsabend an, am Diens-
tag, den 25. Oktober 2022 um 
19.00 Uhr in der Pausenhalle 
der Schule. Bitte melden Sie 
sich vorher verbindlich unter 
o. g. Telefonnummer an. Die 
Einschulungsveranstaltung 
findet am Mittwoch, den 30. 
August 2023 im Schützenhof, 
Göhler Straße 52 in Olden-

Wandertag der Grundschule

Foto: Jan-Pieter Frick

Anmeldung der Schulanfängerinnen und Schulanfänger für das Schuljahr 2023/24 
an der Grundschule am Wasserquell in Oldenburg in Holstein

burg in Holstein statt. Nähere 
Informationen dazu erhalten 
die Familien in einem geson-
derten Schreiben. Wir freu-

en uns auf reges Interesse 
und auf unsere zukünftigen 
Erstklässler und Erstklässle-
rinnen.

und der Hundegruppe von 
Ute Ströh / Bad Oldesloe das 
Einweisen und Dirigieren 
zu Dummies an Land und 
die Wasserarbeit vorgeführt. 
Nachdem die wirklich be-
geisterungsfähigen Kinder 

die Hunde anschließend noch 
trockengestreichelt hatten, 
verließen sie die Natur wie-
der in Richtung Schulhof und 
werden diesen Tag hoffent-
lich in guter und freudiger 
Erinnerung haben.
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Lagerprobleme?
Biete Lagermöglichkeiten in

abschließbaren Einzelräumen
für Gewerbe und Hausrat in
isolierter, beheizbarer Halle!

Rahlf Miet GbR
Telefon (0 43 71) 5 03 88 06 oder

01 71 / 6 44 10 77

Große Sonnenterrasse
Täglich Mittagstisch bis 16 Uhr

versch. Gerichte ab 7,90 €

Täglich von 12 - 20 Uhr
durchgehend warme Küche

bis 21 Uhr geö�net

Holsteiner Küche
Torten & Kuchen

Baumallee 14, 23730 Beusloe
Tel. 04561 - 55 90 555

Skat bei 
Fieka & 
Johanna

Oldenburg. (rb/eb) Rolf Braun ent-
deckte seine Leidenschaft für die 
Fotografie bereits im Kindesalter, 
als er mit acht Jahren seine erste 
Kamera bekam. Die Begeisterung 
ließ ihn nicht mehr los, und auch 
wenn es beruflich für ihn in eine an-
dere Richtung gehen sollte, blieb er 
in seiner Freizeit doch der Fotogra-
fie immer treu. Von daher nahm er 
gerne das Angebot der Volkshoch-
schule RHEINE-Westfalen wahr 
und erweiterte seine Fähigkeiten 
mit Hilfe der angebotenen Kurse. 
Es wundert also nicht, dass er über 
mehrere Jahre erfolgreiches Foto-
grafieren zum Kalender seines Hei-
matkreises (Kreis Steinfurt) mehr-
fach beisteuerte. Außerdem stellte 
er seine Arbeiten im Münsterland 
mehrfach aus. Nachdem der 1947 
in Westfalen geborene Rolf Braun 
in den siebziger Jahren einen er-
sten Familienurlaub in Ostholstein 

verbracht hatte, zog es ihn immer 
wieder an die Ostsee. Als Rentner 
brachte ihn der Umzug 2013 
schließlich dauerhaft an die Ostsee 
nach Oldenburg. Manch einem 
Hobby-Fotografen mag der Name 
Rolf Braun als Leiter von Fotowork-
shops an der Volkshochschule Ol-
denburg und der VHS Neu-
stadt bereits ein Begriff sein. 

Seit 2015 ist Rolf Braun als 
Dozent an der Volkshoch-
schule Oldenburg und Neu-
stadt tätig. Seine Themen: 
Diverse Fotoworkshops und 
Fotobearbeitung am PC. Dort 
führt er die Teilnehmer in die 
Grundlagen der Digitalfo-
tografie und der Fotobearbei-
tung am PC ein. Mit den neu-
esten technischen 
Entwicklungen setzte er sich 
stets auseinander und be-
fasste sich daher früh mit der 
digitalen Fotografie. Bei 
„Wind und Wetter“, so Rolf 
Braun, fährt er nun auf dem 
Fahrrad quer durch Osthol-
stein, seine Kamera stets 
griffbereit. Seit einigen Jah-
ren ist Rolf Braun auch als 
„GILDEFOTOGRAF“ während 
der Gildewoche und bei di-
versen  Gildeveranstaltungen 
als Fotograf tätig. Hier stellt 
er jährlich eine DVD oder 
neuerdings auch einen USB Stick 
mit umfangreichen Bilderserien / 
Material zur Verfügung. An dieser 
Stelle möchte er sich einmal für die 
allzeit angenehme Zusammenarbeit 
vor allen Dingen mit den Ältermän-
nern der Gilde bedanken. Weiter-
hin: Die Idee zu einem fotogra-
fischen Stadtrundgang durch 
Oldenburg wurde bei einer Stadt-
führung von / mit  Herrn Wulf gebo-
ren. Durch das neuerworbene Wis-
sen über historische Hintergründe 
gewannen die Aufnahmen von Ge-
bäuden und Ansichten erst ihre Be-
deutung. Aufgrund der großen all-
gemeinen Beliebtheit von 
Fotokalendern und Bildbänden 
stellte Rolf Braun in der Folge aus 
seinen Arbeiten mehrere Foto-
DVDs zu verschiedenen Themen 
zusammen. Neben dem „Stadt-
rundgang durch Oldenburg“ ent-
standen weitere Sammlungen wie: 
„Rapsblüte an der Ostsee“, „Strand 
und Küste an der Ostsee“, „die 
Fehmarnsundbrücke“ und „Die Ev. 
Luth. Kirche zu Oldenburg“ oder 
auch allgemeine Motive wie Blu-
men und Advent / Weihnachtszeit. 
Für Urlaubsgäste bietet sich so die 
Möglichkeit, ein Andenken an ihren 
Aufenthalt für sich selbst oder auch 
als Geschenk für Freunde und Fa-

milie zu erwerben, das dem Be-
trachter die Schönheit Ostholsteins 
näher bringt. Aus dem umfas-
senden Fundus seiner eigenen foto-
grafischen Arbeiten hat Rolf Braun 
nun ein neues Betätigungsfeld mit 
der „Calvendo Kalendererstellung“ 
aufgetan: Hobbyfotograf  Rolf  

Braun, Ostsee, über  CALVENDO... 
„CALVENDO“ stellt mir ein umfang-
reiches,  qualitativ hochwertiges 
Portfolio und eine große Auswahl 
an Produkten als Hobbyfotograf 
zur Verfügung. Das Risiko der Ver-
marktung und Vertrieb liegt bei 
Calvendo. Eine wunderschöne foto-
grafische Plattform steht uns da 
zur Verfügung, um die eigenen kre-
ativen Ideen in die Tat umzusetzen. 
Ein Hauch von Urlaub in den eige-
nen vier Wänden zu jeder Jahres-
zeit ! … das ganze Jahr! Diese un-
terschiedlichen Kalender sagen 
mehr als viele Worte!“ Wem auch 
immer Sie ihre Zuneigung zeigen 
möchten, diese Kalender sind per-
fekt dazu geeignet auszudrücken, 
was man mit Worten oftmals nicht 
zu beschreiben vermag. Ob als Ge-
burtstagsgeschenk, zu verschie-
denen Anlässen oder einfach nur 
so, als schöne Liebeserklärung. 
Ansprechende Kalender, die be-
stimmt begeistern werden, sind 
folgenden Themen gewidmet: 
„Rapsblüte an der Ostsee“,  
„Fehmarnsundbrücke“, „Heiligen-
hafen – Ostsee“, „Windräder an der 
Ostsee“, „Flugroute Ostsee - Bäder 
/ Grömitz bis Heiligenhafen“ und 
„Kiel - Die Förde“. Diese erfolg-
reichen Kalender des Fotografen 

Rolf Braun wurden dieses Jahr mit 
Bildern und aktualisiertem Kalen-
darium auch wieder für das Jahr 
2023 veröffentlicht. CALVENDO ist 
der erste Verlag, der es talentierten 
kreativ schaffenden Fotografen er-
möglicht, individuelle Kalender, 
Leinwände und Puzzle mit ihren ei-

genen Fotos, Grafiken und Texten 
nicht nur zu veröffentlichen, son-
dern auch international über den 
europäischen Handel zu verkaufen. 
Selbst die Autorenseite von Rolf 
Braun (https://www.calvendo.de/
galerie/autor/ro-bra-rolf-braun-
ostseefotograf/) ist mehrsprachig 
dargestellt. CALVENDO produziert 
alle Produkte einzeln auf Bestel-
lung, im Printing-on-Demand-Ver-
fahren. Die Bestellungen dieser 
Themen-Kalender kommen vor 
allem aus dem örtlichen oder allbe-
kannten online-Buchhandel, aber 
auch von anderen Vertriebspart-
nern aus dem In- und Ausland - und 
wenn sie wollen auch von den Ur-
hebern selbst. Durch CALVENDO 
entsteht das umfangreichste und 
thematisch breiteste Kalenderan-
gebot weltweit. Der CALVENDO 
Verlag ist ein ökologisch agie-
rendes Unternehmen, das sich ziel-
orientiert für Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit einsetzt. Aber auch 
Einheimische werden sicher ihre 
Freude an den vielfältigen Aufnah-
men haben. Denn selbstverständ-
lich können die erworbenen Bilder 
auch in eigenen kreativen Pro-
jekten, von der Postkarte bis zur 
Wandgestaltung, Verwendung fin-
den.

Calvendo Kalender Aktion 2022 / Foto DVD 
mit diversen Themen von Rolf Braun

Rolf Braun mit aktuellen Kalenderblättern auf dem Marktplatz in Oldenburg. Der 
„Wahl-Oldenburger“ wohnt in der Eißfeldstraße 22 und ist telefonisch über die 
Rufnummer 04361-6378450 und per Mail über rolf-braun-foto@vodafone.de er-
reichbar. 
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Gewerbekunden aufgepasst.

T6.1 Kasten TDI 81 kW (110 PS) 6-Gang
Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts 7,5 
/ außerorts 5,2 / kombiniert 6,1 / CO₂-Emissi-
onen kombiniert 160 g/km; Effizienzklasse B.
Zentralverriegelung mit FFB, Fensterheber 
elektrisch, Radio, Trennwand, Ganzjahresrei-
fen, Holzboden, 3-Sitze u. v. m.

Ob für ein Fahrzeug oder gleich für die ganze Flotte – bei unseren Vorteilsangeboten 
für Gewerbekunden ist auch für Sie etwas dabei. Profitieren Sie jetzt von unseren 
attraktiven Leasingangeboten ohne Sonderzahlung.

Senger Leasingangebot für Gewerbekunden

Leasingrate monatlich:
Sonderzahlung:
Laufzeit:   
Jährliche Fahrleistung:  

1 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig für gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden. Bonität vorausgesetzt. 
Alle Preise zzgl. MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Volkswagen Nutzfahrzeug Zentrum Lübeck
Senger Nutzfahrzeuge GmbH, Schwertfegerstraße 2, 23556 Lübeck
Tel.: 0451 88001-6714, info.nfz-luebeck@auto-senger.de, www.auto-senger.de

399,00 €1
0,00 €

48 Monate
10.000 km

Caddy Cargo 1.5 TSI 84 kW (114 PS) 6-Gang
Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts 6,5 
/ außerorts 5,0 / kombiniert 5,5 / CO₂-Emissi-
onen kombiniert 126 g/km; Effizienzklasse B.
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 
Fensterheber elektrisch, Radio, Trennwand, 
Ganzjahresreifen u. v. m.

Senger Leasingangebot für Gewerbekunden

Leasingrate monatlich:
Sonderzahlung:
Laufzeit:   
Jährliche Fahrleistung:  

259,00 €1
0,00 €

48 Monate
10.000 km

Crafter 35 Kasten TDI 75 kW (102 PS) 6-Gang
Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts 8,7 / 
außerorts 7,3 / kombiniert 7,8 / CO2-Emissio-
nen kombiniert 206 g/km; Effizienzklasse D.
Zentralverriegelung mit FFB, Fensterheber 
elektrisch, Radio, Trennwand, Ganzjahresrei-
fen, Holzboden, 3-Sitze u. v. m.

Senger Leasingangebot für Gewerbekunden

Leasingrate monatlich:
Sonderzahlung:
Laufzeit:   
Jährliche Fahrleistung:  

399,00€1
0,00 €

48 Monate
10.000 km

Der Fachdienst Straßenverkehr bleibt am 
kommenden Freitag geschlossen

Eutin. (tj)    Aufgrund von um-
fangreichen Systemarbeiten 
bleibt der gesamte Fachdienst 
Straßenverkehr einschl. der 
Zulassungsstelle und der 
Führerscheinstelle am Frei-

tag, 7. Oktober, ganztägig 
geschlossen. Ab Montag, 10. 
Oktober, wird der Fachdienst 
Straßenverkehr wieder wäh-
rend der üblichen Öffnungs-
zeiten erreichbar sein.

K 59: Radwegsanierung
zwischen Lensahn und Sipsdorf

Ostholstein. (hfr)    Der Lan-
desbetrieb Straßenbau und 
Verkehr Schleswig-Holstein 
(LBV.SH) erneuert vom 10. 
bis voraussichtlich 28. Ok-
tober den Radweg entlang 
der Kreisstraße 59 zwischen 
Lehnsahn (Kreisverkehr) 
und Sipsdorf (Ortseingang).

Aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit, des Arbeits-
schutzes und der Bauqua-
lität können die Arbeiten 
nur unter Vollsperrung des 
Radwegs stattfinden. Der 
motorisierte Verkehr wird 

tagsüber (zwischen 6:30 
und 16:00 Uhr) auf der K 59 
einspurig über eine mobile 
Ampel mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 
50 Stundenkilometern an 
den Arbeiten vorbeigeführt.

Radfahrer*innen nutzen 
die Fahrbahn der K 59. Der 
LBV.SH bittet, sich auf die 
Arbeiten einzustellen so-
wie um rücksichtsvolles 
Verhalten zum Schutz der 
Menschen auf der Baustelle. 
Die Gesamtkosten von rund 
400.000 Euro trägt der Kreis.

Frühstück bei der AWO-Lensahn
Lensahn. (ue)    Das nächste 
Frühstück bei der AWO-Len-
sahn findet statt am 17. Ok-
tober 2022, (ausnahmswei-
se eine Woche später als 
sonst!) wie üblich in der 
B ü r ge r b e ge g nu n g s s t ä t-

te der AWO-Lensahn, Dr. 
Jul.-Stinde-Str. 11a, Beginn 
09:00 Uhr. Gäste sind herz-
lich willkommen. Vorherige 
Anmeldung ist notwendig. 
Anmeldungen bitte bei Ute 
Estermann, Tel.: 04363 2489
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Nordtrans
 Umzüge
& Möbeleinlagerung

– Tel.: 0 45 61/ 16 815 –
www.nordtrans-umzüge.de

kompetent & preiswert

Oliver Schulz • Krösser Weg 1 • 23758 Oldenburg
Tel. (0 43 61) 8 09 52 • Fax 62 19 43 • Autotel. 0171/721 75 29

Fenster • Türen • Rollläden • Markisen

Alles Gute für Ihr Haus!

Winter-
gärten

Einen KABEN muss man haben

Öffnungszeiten im Wintergartenpark:
Mo-Sa 9-18 Uhr 
Tel. (04551) 95 22-0
Bad Segeberg - Jasminstraße 26

 Kitchen - jetzt im Wintergartenpark

15% auf alle 
Wintergärten

Über 40 Jahre
Qualität aus 
Bad Segeberg 
Wann besuchen Sie 
unseren mediterranen
Wintergartenpark ?

www.kaben-mein-wintergarten.de

Komfortwohnung ebenerdig,  84
qm in 23775 Großenbrode zu ver-
mieten, bis Juni 2023, alternativ
auch dauerhaft, prv. Parkplatz vor
der Tür, Wohnbereich mit Zugang
zur überdachten Terrasse, Rasen-
fläche, komfortable Einbauküche,
Schlafzimmer u. Gästezimmer,
großzügiges Bad mit begehbarer
Dusche, Fußbodenheizung in allen
Räumen (Luft Wärmepumpe), Kalt-
miete 1100,-- €; Kontakt unter 0176
315 899 81

KELLENHUSEN sanierte,  strandna-
he 2-Zi-Whg, 690€ KM, 65qm, Kü-
che, Vollbad, Terrasse, Keller,
Schuppen ab 01.01. oder früher zu
vermieten. 0174-8039916

Lensahn. (tf)    Bereits zum 
vierten Mal nimmt die Ge-
meindebücherei Lensahn teil 
an den „Deutschen Aktions-
tagen Nachhaltigkeit“, in die-

Filzen in der Gemeindebücherei Lensahn
Lensahn. (tf)    Am Mittwoch, 
den 5.10. wird wieder gefilzt 
in der Bücherei. Unter der 
Anleitung von Monika Prang 
können aus Wolle kleine Fi-
guren, kleine Geschenke 
oder Osterdekoration in der 
Technik des Nadelfilzens 
hergestellt werden. Interes-
sierte Erwachsene und Kin-
der ab sechs Jahren, die diese 

Technik einfach einmal aus-
probieren möchten, können 
in der Gemeindebücherei in 
der Sundstraße vorbeischau-
en. Um vorherige Anmeldung 
wird gebeten bei Frau Flohr in 
der Bücherei, Telefon 04363-
50825. Beginn ist um 15Uhr 
bis 17Uhr, eine Unkostenpau-
schale von fünf Euro wird pro 
Teilnehmer/in erhoben.

Anzeige AnzeigeDeutsche Aktionstage Nachhaltigkeit 
in der Gemeindebücherei Lensahn

sem Jahr mit zwei Aktionen:
Am Mittwoch, den 5.10. 

wird um 19:00 Uhr ein Vor-
trag gehalten von der Dipl. 
Ing. Landespflegerin Andrea 
Stolz: Lebensfrohe Natur-
gärten – jeder Quadratmeter 
zählt. Im Anschluss wird es 
Zeit für Fragen und Diskussi-
onen geben.  

Am Freitag, den 7.10. um 
19:00 Uhr wird in der Bücherei 
der Film gezeigt: „Die Stim-
me des Regenwaldes – die 
wahre Geschichte des Bruno 
Manser“.  Auf der Suche nach 
einer Erfahrung jenseits der 
Oberflächlichkeit der moder-
nen Zivilisation reist Bruno 
Manser 1984 in den Dschun-
gel von Borneo und findet sie 
bei dem nomadischen Stamm 
der Penan. Als die Penan von 
massiver Abholzung bedroht 
werden, nimmt Manser den 
Kampf gegen die Waldzer-
störung mit einem Mut und 
einem Willen auf, die ihn zu 
einem der berühmtesten und 

glaubwürdigsten Umwelt-
schützer seiner Zeit machen. 
Die im Jahr 2012 ins Leben 
gerufenen, jährlich bundes-
weit stattfindenden Aktions-
tage haben zum Ziel, öffent-
liche Aufmerksamkeit für das 
Thema Nachhaltigkeit zu er-
regen.

Foto © Kay Konrad

Oldenburg. (hm) „Pariser 
Flair“ begeisterte im Ol-
denburger Theater am Frei-
herr-vom-Stein-Gymnasium 
sein Publikum. Mit sehr viel 
Charme und Esprit nahm 

Anzeige Anzeige„Wir sind Paris“ – Oldenburg feierte musikalisches Auftaktprogramm im Theater

„Pariser Flair“

„Pariser Flair“ seine Zu-
schauerinnen und Zuschau-
er mit auf eine musikalische 
Stadtführung durch Paris. Mit 
dieser zweiten Veranstaltung 
im wiedereröffneten Theater 
in Oldenburg ist der Auftakt 
gelungen.

Nachdem der Kulturbund 
Wagrien mit „Die Dinge mei-
ner Eltern“ eine Woche zuvor 
erfolgreich startete, folgte 
nun die KulTour Oldenburg 
in Holstein gGmbH mit einem 
musikalischen Format. Das 
Ensemble „Pariser Flair“ mit 
der französischen Opernsän-
gerin Marie Giroux, der Pi-
anistin und Akkordeonistin 
Jenny Schäuffelen sowie der 
Cellistin Elisabeth Iserte-
Lopez, nahm ihr Publikum 
in den Bann – das Trio sorgte 

sogar dafür, dass auf dem 
Saal Tango getanzt wurde. 
In der „Aula“ werden in den 
nächsten Wochen noch klei-
ne technische Anpassungen 

bzw. Abschlussarbeiten vor-
genommen. Fazit ist aber: Ol-
denburg in Holstein verfügt 
wieder über ein exzellentes 
Theater mit rund 300 Plätzen.
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Stefan Külper
Stubben/
Baumwurzelfräsen
0172-8845247

SK
stubbenfräsen

Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen

Tel.: 03944-36160
www.wm-aw.de  Fa.

Wir kaufen Ihr Wohnmobil 
& Ihren Wohnwagen!

0800 1860000 (kostenlos)
www.ankaufwohnmobile.de

Achtung Hausbesitzer!

Komplette Dacherneuerung
mit Trapezblech, 

auch in Ziegeloptik möglich,
alle Dacharbeiten & Dachrinnen!

Tel. 0155 - 10 27 07 38

Landschaftsgärtner
sucht Arbeit 

und macht Ihren 
Garten schön:

Herbstschnitt 1.10.-1.12.  -
jetzt Termin sichern!

Dachrinnen, Beete, Hecken,
Büsche und Bäume mit Abfuhr.

Auch Wurzelentfernung und
Begradigen von Gehwegplatten,

Verlegen von Rollrasen und
Vertikutieren.

Tel. 01 79 - 6 15 74 24
auch sonntags

Gärtner
sucht Arbeit,
jetzt Herbstschnitt 1.10.-1.12. 
machen lassen, mit Abfuhr!

Tel. 0157-50 14 05 94

Kaufe alle 
Pkw/Busse
Tel. 01 63 / 1 43 19 91 od. 04 51 / 93 10 51 02

DACHDECKER  
SUCHT ARBEIT! 

Ihr Profi für Flach-,Pfannen- 
oder Blechdächer. Wir bieten 

Trapezblech, Dachrinnen 
Ziegeloptik, Neueindeckung für 
Scheunen, Garagen, Carports.
Gabor: 0163 / 64 84 06 0

oder 0163 / 64 84 06 1

Suche Auto mit o. ohne TÜV, auch
Baumaschinen, Tel. 0173-6319413

Suche Partnerin fürs Leben, bin tier-
lieb, gehe gerne shoppen, bum-
meln und fahre gerne Fahrrad, bin
ein offener Typ. Tel. 04363-
9054510 o. 0160-52 770 33

Ankauf aller PKW, Geländewg., Bus-
se, Toyota, VW Sharan, Ford Gala-
xy a. def., a. am WE 0172-4460151

2 Kater entlaufen 1. schwarz/weiß 2.
tigerfarbig. Beide kastriert, geimpft,
gechipt. Entlaufen von Neukirchen-
Seekamp vor ca. 3 Wochen
 04365-9789372

Unterstützung/Hilfe gesucht! Wer
hat zusammen mit mir am 07. Sept.
um ca. 16.30 Uhr an der Haltestelle
Lütjenburger Markt gestanden und
auf den Bus der VKP Kreis Plön, Li-
nie 310 nach Oldenburg Markt ge-
wartet. Und hat dann in Oldenburg
ZOB/Bhf. miterlebt, dass der Fah-
rer des Busses an der Haltestelle
nicht anhielt, weil ich angeblich kei-
nen Ausstiegswunsch geäußert hät-
te und dann, obwohl ich ihn noch-
mals zum Halten aufforderte, auch
an der Haltestelle Holsteiner Str.
nicht anhielt und bis zum Markt
durchfuhr? Dieser Fahrgast mußte
weiter nach Heiligenhafen während
ich nach Großenbrode wollte.
Wenn Sie mir helfen wollen, mel-
den Sie sich bitte. Tel.: 0170-
9817565, auch whats app. Ich wä-
ren Ihnen sehr dankbar

Hundesitter gesucht. Wir suchen für
Pelle, unseren Familiendober-
mann, eine Betreuung während un-
seres Urlaubs vom 09.12. bis
20.12.22. Gerne sollte die Betreu-
ung bei uns im Haus stattfinden.
Ansonsten suchen wir eine liebevol-
le Person mit Garten und Zeit. Kurz-
fristiges Kennenlernen erwünscht.
Tel. 04362-7954

Wer hat meinen Schlüsselbund ge-
funden? Ich habe meine Schlüs-
sel an der Waschstraße am Voß-
berg verloren!  Chiffre Z255/
10888

Bastler sucht günstiges Auto, gern
auch defekt, tüvfällig, bis 5000,- Eu-
ro. Tel.: 0171-4566675

Kaufe alte Spirituosen (Schnäp-
se, Weine und Champagner).
Gern dazu passende Krüge
und Gläser. Tel: 0157-
88649522.

Kaufe alte und neue Angelsa-
chen, gerne alles anbieten.
Außerdem alte Kaffeemüh-
len, alte Puppen und Schall-
platten. Tel: 0157-88649522.

Mit Fontane durch Schottland und London:

Musikalisch-literarische 
VHS-Semestereröffnung in Heiligenhafen

Heiligenhafen. (ap) Eine Rei-
se auf die britische Insel auf 
den Spuren Theodor Fon-
tanes präsentiert die Volks-
hochschule Heiligenhafen 
am 6. Oktober zu ihrer Se-
mestereröffnung. Sie wird 
humorvoll präsentiert von 
Armin Diedrichsen und mu-
sikalisch umrahmt von Mar-
tin Karl-Wagner und Thomas 
Goralczyk.

Die Veranstaltung beginnt 
am Donnerstag, dem 6. Ok-
tober, um 20 Uhr im Festsaal 
der AMEOS-Klinik. Mitte des 
19. Jahrhunderts unternahm 
Fontane seine Reise ins da-
mals noch ferne Schottland, 
immer auf der Suche nach 
dem Ungewöhnlichen. Die 
Sagen und Gedichte seines 
Lieblingsautors Robert Burns 
stehen im Mittelpunkt, aber 
auch die dort angeregten 
Balladen Fontanes. In Lon-
don hatte er längere Zeit als 

Korrespondent verbracht. 
Viele der Beschreibungen in 
seinem Text „Ein Sommer in 
London“ haben noch Gültig-
keit. 

Armin Diedrichsen arbei-
tete nach seiner Ausbildung 
zum Opernregisseur unter 
anderem als Schauspieler 
und Kulturmanager, bevor er 
Musikjournalist wurde. Au-
ßer mit seinen musikalisch-li-
terarischen Programmen ist 
er auch als Rezitator und Mo-
derator (NDR Kultur) zu hö-
ren. Die beiden Musiker, auch 
bekannt für ihre amüsanten 
instrumentalen Opernpot-
pourris, waren schon einige 
Male bei der VHS zu Gast. 
Der Eintritt zu einem unter-
haltsamen Abend beträgt 15 
€ (VHS-Mitglieder 13 €). Kar-
ten gibt es an der Abendkas-
se und im Vorverkauf in der 
Heiligenhafener Buchhand-
lung „Ton und Text“. 

Online-Schreibworkshop für 
Krebspatient*innen und Angehörige

startet am 06. Oktober
Schleswig-Holstein. (em) 
Eine Krebserkrankung stellt 
nicht nur körperlich sondern 
oft auch seelisch eine große 
Belastung für die Betroffenen 
und ihre Angehörigen dar. 
Nicht nur in Zeiten der Coro-
navirus-Pandemie erfahren 
Menschen mit Krebs in aller 
Härte, welche Folgen ihre 
Erkrankung hat. Das Thera-
peutische Schreiben bietet 
gerade in diesen Zeiten eine 
Möglichkeit, sich neu in der 
Welt zu orientieren.

Ab dem 06. Oktober bietet 
die Schleswig-Holsteinische 
Krebsgesellschaft deshalb 
einen Online-Schreibwork-
shop für Krebspatient*innen 
und Angehörige an. Unter 
der Leitung der Autorin und 
Schreibtherapeutin Doris Hö-
nig erlernen die maximal 10 
Teilnehmenden wie mittels 
Sprache ein Prozess angeregt 
wird, der durch Selbsterfor-
schung und Selbstreflexion 
eine nachhaltige Wirkung er-
zielen kann.

Durch das Schreiben in 
der Gruppe, dem immer ein 
Gedankenaustausch folgt, 

entsteht ein Gefühl der Ge-
meinsamkeit und der Zuge-
hörigkeit. Unterschiedliche 
Schreibtechniken fördern das 
intuitive Schreiben, bei dem 
innere Bilder entstehen und 
schöpferisches Potential ge-
weckt wird.

Der Prozess des Schreibens 
ordnet Gedanken, klärt Ge-
fühle und trägt zur Annahme 
und Akzeptanz der neuen Le-
benssituation bei.

Der Workshop besteht aus 
acht zusammenhängenden 
Terminen und findet vom 06. 
Oktober bis 24. November 
immer donnerstags von 15:00 
– 18:00 Uhr über das On-
line-Programm Zoom statt. 
Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich. Benötigt wird le-
diglich ein PC, Laptop, Tablet 
oder Handy mit Internetzu-
gang, Lautsprecher und Ka-
mera.

Die Teilnahme ist kosten-
frei und Krebspatient*innen 
und Angehörige sind herzlich 
eingeladen sich in der Kieler 
Geschäftsstelle anzumelden: 
0431/8001080 oder info@
krebsgesellschaft-sh.de. 

Anzeige Anzeige
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Markt 7, 24321 Lütjenburg  |  www.gehrmann.shopping
Am Kneisch 2 · 24321 Lütjenburg · Telefon 04381/4056-0
info@bauXpert-Dittmer.com · www.bauXpert-Dittmer.com

BAUMARKT
BAUSTOFFE · HOLZ

NEUWAGEN

GEBRAUCHTWAGEN

NUTZFAHRZEUGE

  0 43 81-40 57 0      ohla.de      ohlaautomobile  

SERVICE 
FÜR ALLE MARKEN

Möchten auch Sie 
mit Ihrer Firma auf diesen 

Seiten vertreten sein? 
Dann freue ich mich 

auf Ihren Anruf. 
Marco Lützel

0800 - 45 40 111

Moin Lütjenburg
– Verlagssonderveröffentlichung –

Persönlich. Kompetent. Unabhängig.

Kurze Twiete 6-8 · 24321 Lütjenburg · Tel. 04381/414 414 0
www.reisebuero-andrea-becker.de · info@reisebuero-andrea-becker.de

...macht Urlaub
so einfach.

Wir sind weiterhin
für Sie da!
Tel. 0 43 81 - 4 14 10 17
E-Mail: info@buchhandlung-luetjenburg.de
Online-Shop: www.buchhandlung-luetjenburg.de

Aktionswochen bei „Kiek mol“ Optik am Rathaus

Alles im Blick mit der richtigen Brille
Bis zum 30. November locken lohnende Aktionspreise

Lütjenburg (aj). Bei diesen 
Angeboten strahlt auch die 
Chefi n selbst: Kein Wunder, 
denn die Antwort von Au-
genoptikmeisterin Christia-
ne Holst auf Nebelgrau und 
Regengrau ist eine fröhliche 
Brillenvielfalt, die auch den 
Sparsamsten unter ihren 
Kund*innen gute Laune ma-
chen dürfte. Bis zum 30. No-
vember bietet sie in ihrem 
Fachgeschäft „Kiek mol“ Op-
tik am Rathaus topmodische 
Modelle schon ab 49 Euro an. 
Ob klassisch elegant, fi ligran, 
im Hinguckerstil oder dezent 
– die Auswahl ist groß und mit 
den passenden Gläsern wird 
eine verlässliche Sehhilfe 
draus, mit der man nicht nur 
bestens sieht, sondern richtig 
gut aussieht. Und weil nicht 
nur die Geschmäcker, sondern 
auch die Sehstärken verschie-
den sind, gelten auch für die 
Gläser in unterschiedlichen 
Ausführungen während der 
Aktionswochen extragünstige 
Preise. Wer Einstärkengläser 
braucht, bekommt das Paar 
in leichter Kunststoffquali-
tät inklusive Hartschicht und 
Vollentspiegelung für 59 Euro. 
Und wenn das Auge etwas 
mehr Unterstützung braucht, 
sind die Gleitsichtgläser in 

den Kategorien Start, 
Premium oder Individu-
al zu haben. Die Abstu-
fung eröffnet die Wahl 
zwischen dem scharfen 
Sehen von Nah bis Fern 
in der Basisvariante über 
einen Grad mehr Kom-
fort und Individualität 
gepaart mit einer sehr 
hohen Spontanverträg-
lichkeit bis zum vollin-
dividualisierten Premi-
umgleitsichtglas. Auf 
Wunsch werden die Glä-
ser mit einer farbigen Be-
schichtung zur Sonnen-
brille. Die lange Laufzeit 
der Aktion ist wohldurch-
dacht: „Wir bitten unsere 
Kundinnen und Kunden, 
für Beratung, Untersu-
chung und Auswahl ei-
nen Termin zu vereinba-
ren“, erklärt Christiane Holst. 
Ohne Wartezeit und in aller 
Ruhe fi ndet sie gemeinsam 
mit ihren Kund*innen die op-
timale Lösung. Modern sind in 
dem offenen Optikergeschäft 
nicht nur die Fassungen, son-
dern auch das Verfahren zur 
Bestimmung der Sehstärke. 
„Wir arbeiten mit der Metho-
de der 3D-Refraktion“, erläu-
tert Christiane Holst. Refrak-
tion bezeichnet den Sehtest, 

der zur Bestimmung 
der Glasstärke vor-

genommen wird. Im 3D Ver-
fahren bleiben beide Augen 
geöffnet, so dass während der 
Prüfung eine quasi natürliche 
Situation herrscht und die not-
wendige Stärke entsprechend 
genau ermittelt werden kann. 
Voraussetzung für beste Spon-
tanverträglichkeit. Gefertigt 
werden die Brillen in der of-
fenen Werkstatt. Meisterin 
Christiane Holst gibt ihr Wis-
sen und ihre Erfahrung gern 
weiter und führt ihr Geschäft 
als Ausbildungsbetrieb. Ge-

selle Lasse Franke hat bei ihr 
sein Handwerk gelernt und 
ist jüngst nach erfolgreich ab-
solvierter Abschlussprüfung 
übernommen worden. Mit 
Anna Bremer steht eine neue 
Auszubildende am Anfang 
ihres Berufsweges. Das Trio 
freut sich auf alle, die unter 0 
43 81-416 58 88 oder via Email 
KiekmolOptikAmRathaus@t-
online.de einen Termin ver-
einbaren und schon bald die 
Freude an einer neuen Brille 
erleben werden.

Christiane Holst, Anna Bremer und Lasse Franke freuen sich auf die Aktions-
wochen.



Moin Lütjenburg
– Verlagssonderveröffentlichung –

Geö�net: 
Mo–Fr    9–18 Uhr   
Sa    9–14 Uhr

Meine Mode
auf 3 Etagen im
Modehaus Mews.

Markt 22
24321 Lütjenburg
Fon 0 43 81 / 40 59 40

Teichtorstr. 2 · 24321 Lütjenburg
Tel. 04381-4118929

Ausgefallene Mode in Größe 36 – 58

Pflanzen und Floristik auf  über 10.000 m² 
Ihre Erlebnisgärtnerei in Lütjenburg • Neverstorfer Straße
Pflanzen und Floristik auf über 10.000 m²

Ihre Erlebnisgärtnerei in Lütjenburg
Neverstorfer Str. 9 • 24321 Lütjenburg

Tel. 0 43 81 - 40 09 - 0
info@gaertnerei-langfeldt.de

Autohaus Seemann GmbH
Hindenburgstraße 17 

24321 Lütjenburg
Tel.: 04381/4016-0 

www.autohaus-seemann.de

Lütjenburg, Markt 19
www.steffen-muxall.de

Fahrräder · Elektrofahrräder

Inh. Christiane Holst
Markttwiete 1 • 24321 Lütjenburg 
www.kiek-mol-optik.de
Wir bitten um Anmeldung
Tel. 0 43 81 - 4 16 58 88

mehr Infos: www.filippos-erlebnisgarten.deBlekendorfer Berg 1a, 24327 Futterkamp/Blekendorf
Direkt an der

B 202 Blekendorfer Berg 1a
24327 Futterkamp/Blekendorf

mehr Infos: www.filippos-erlebnisgarten.de

Direkt an der

B 202

Einkornweizen, verfeinert mit Butter.

&

www.mienbackstuuv.de

sind

Kreis Plön (t). Am 30. Sep-
tember startet die Erweite-
rung von ALFA (Anruf-Lini-
en-FAhrten) im Kreis Plön. 
ALFA ist ein mittlerweile fl ä-
chendeckend im Kreis Plön 
verkehrendes und bedarfso-
rientiertes Verkehrsangebot 
und stellt eine Ergänzung 
zum regulären Busverkehr 
dar. Diese ALFA-Erweite-
rung verbindet Orte auch 
über Ämter-Grenzen hin-
weg. Durch ALFA werden 
Orte, die bisher am Abend 
und am Wochenende keine 
Bus-Anbindung hatten, nun 
auch zu diesen Zeiten mit 
einem zusätzlichen Fahr-
planangebot angebunden.

Die ALFA-Erweiterungen 
fi nden auf folgenden Linien 
statt: 120, 217, 219, 220, 233, 
320, 350 und 351. Auf die-
sen acht Linien werden neue 
Verknüpfungen hergestellt 
und Orte angeschlossen. So 
wird es z.B. möglich sein von 
Probsteierhagen in Richtung 

Laboe oder Tökendorf zu 
fahren. Auch in der Region 
zwischen Plön und Lütjen-
burg werden Ortschaften wie 
z.B. Sasel oder Rantzau bes-
ser angebunden. Die neuen 
Fahrten verkehren weiterhin 
Montag – Freitag von ca. 15 
Uhr – 23 Uhr im Stundentakt. 
Am Wochenende existiert 
sowohl ein Einstunden- als 
auch Zweistundentakt.

Dieses zusätzliche An-
gebot wird nicht mit „klas-
sischen“ Linienbussen her-
gestellt, sondern mit einem 
Taxi. Das Taxi verkehrt nach 
einem festen Fahrplan, aber 
nur nach Bedarf, zu den 
Zeiten, wo bisher kein Lini-
enbus verkehrt. Die Beson-
derheit ist, dass eine AL-
FA-Fahrt mindestens 60 min 
vor Fahrtbeginn telefonisch 
gebucht werden muss. Zu-
sätzliche Kosten gibt es kei-
ne, der Fahrgast zahlt den 
normalen Tarif – wie im Bus.

Das ALFA-Konzept wur-
de vom Kreistag 

des Kreises Plön 

ALFA-Erweiterung: Amtsübergreifende Fahrten
beschlossen, unter Mitwir-
kung von Amt, Gemeinden 
und Kreisverwaltung ent-
wickelt, sowie von der VKP 
umgesetzt. Durch ALFA wer-
den die Lücken im Fahrplan 
geschlossen und das ÖP-
NV-Angebot im ländlichen 
Raum, sowie die Daseinsvor-
sorge verbessert.

Mit der Umsetzung der 
ALFA-Erweiterungen ist ein 
weiterer Schritt getan, das 
ALFA-Angebot auszubauen 
und die verschiedenen Regi-
onen untereinander zu ver-
netzen. Nach dieser Erwei-
terung ist in einem weiteren 
Ausbauschritt die Auswei-
tung auf Vormittagsfahrten 
geplant.

Wie funktioniert 
ALFA?

Um ALFA nutzen zu kön-
nen, muss die jeweilige An-
ruf-Linien-Fahrt mindestens 
60 Minuten vor der fahrplan-
mäßigen Abfahrt bei dem je-
weiligen Taxiunternehmen 

gebucht werden.
ALFA-Linien 120 und 220 

- Peters Taxi Schönberg - 
04344 / 2829 

ALFA-Linien 217, 219, 233 
und 350  - Taxi Wohlert Lüt-
jenburg - 04381 / 1676

ALFA-Linien  221 und 320  
- PTMZ Preetz -  04342 / 3555

ALFA-Linie 351 - Taxi 
Martens Plön -  04522 / 8888

Alle Fahrten müssen zu 
einer der angegebenen Hal-
testelle bestellt werden. 
ALFA ist nicht teurer als 
der normale Bus-Fahrpreis. 
Alle Fahrkarten, die in den 
Linienbussen gelten (z. B. 
Wochenkarten, Monatskar-
ten, 4er-Karten), werden bei 
ALFA auch anerkannt.

Darüber hinaus können 
auch alle Fahrscheine des 
Schleswig-Holstein-Tarifes 
bei den ALFA-Fahrten er-
worben werden.

Die Fahrpläne der einzel-
nen Linien können im Inter-
net unter www.vkp.de herun-
tergeladen und ausgedruckt 
werden.
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Begräbniswald RuheForst
Gut Panker

Weitere
Infos

unter
Telefon

04551/95 98 65
www.ruheforst-gutpanker.de

Kostenlose
Waldführungen
Sonntag
9. Oktober
um 14.00 Uhr

Treffpunkt:
Parkplatz »RuheForst«

und UmgebungLütjenburg

Lütjenburg. (eb) „Mitma-
chen lohnt sich“, stellte 
Hans-Joachim Hamer be-
geistert fest, als Katja Leh-
mann zur Entgegennahme 
ihres Preises am 21. Septem-
ber im famila-Warenhaus in 

der Posthofstraße 4 in Lüt-
jenburg erschien.

„Ich dachte zunächst an 
eine fake-mail“, erinnerte 
sich Frau Lehmann an ihre 
erste Reaktion auf die per 
Mail eintrudelnde Gewinn-

Lütjenburg. (eb) Über eine 
willkommene Spende des Lüt-
jenburger Lions Club in Höhe 
von 500 Euro in Form von Reis 
und Zucker freute sich Bärbel 
Bruhn als Sprecherin der Ta-
fel mit ihren Mitstreiterinnen 
Ende September sehr. Über-
reicht wurde diese im famila-
Warenhaus in der Posthof-
straße 4, wo auch die Ware 
eingekauft worden war. „Wir 
sind unserem famila-Waren-
hausleiter hier in Lütjenburg, 
Herrn Hamer, unwahrschein-
lich dankbar für seine uner-
müdliche Hilfe und Organi-
sationsbereitschaft auch für 
unseren Verein“, betonte Frau 
Bruhn im Rahmen der Über-
gabe. Egal, ob es sich um die 
Warenkorbaktion handelt, bei 
der Kundinnen und Kunden 
an der Information des famila-
Warenhauses den Warenwert 
des Korbes zahlen und der 
Inhalt des Korbes dann an die 
Tafel weitergereicht wird, ob 
der Wunschbaum zur Weih-
nachtszeit aufgestellt wird 
und dadurch kleine Wünsche 
von Kindern nicht so gut si-
tuierter Familien erfüllt wer-
den können oder Kundinnen 
und Kunden im Rahmen ihres 

Einkaufs an der Informati-
on Geldbeträge spenden, die 
dann in Form von haltbaren 
Lebensmitteln den Tafel-
kunden zugute kommen, das 
Team vom famila-Warenhaus 
Lütjenburg unter Leitung von 
Hans-Joachim Hamer en-
gagiert sich gern. Und dass 

Lions Club Lütjenburg spendet für Lütjenburger Tafel

Carmen Wessel, Hiltrud Hartwig-König und Dörte Utecht von den Lütjen-
burger Lions überreichten im Beisein von Lütjenburgs famila-Warenhaus-
leiter Hans-Joachim Hamer eine Lebensmittelspende im Wert von 500 
Euro an die Lütjenburger Tafel, vertreten von Heike Münker, Elke Nagel, 
Bärbel Bruhn und Heinke Buhtz. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
wird im Lions Club Lütjenburg auch angedacht, die Herbst- und Früh-
jahrsspenden von je 500 Euro um eine dritte Spende zu erweitern.

mittlerweile in zunehmender 
Menge Lebensmittel für die 
Ausgaben der Tafel hinzu-
gekauft werden müssen, hat 
vielerlei Ursachen. Beispiels-
weise geben die Geschäfte 
nicht mehr so viele Lebens-
mittel ab und die Kundschaft 
wird zahlreicher aufgrund 

von Flüchtlingsströmen und 
Kriegsauswirkungen. „Wir 
sind dankbar, dass viele Lüt-
jenburger unsere Arbeit un-
terstützen“, erklärte Bärbel 
Bruhn zur Übergabe und er-
gänzte „ohne diese Spenden 
müssten wir die Portionsgrö-
ßen noch stärker reduzie-
ren und letztendlich unsere 
Warenausgabe einstellen“. 
„Auch eine Aufnahmesper-
re steht schon zur Debatte“, 
beschrieben die anwesenden 
Damen der Tafel die aktuelle 
Situation. Denn mit dem in 
der Ukraine ausgebrochenen 
Krieg sind zunehmend auch 
bei uns viele Alleinerziehen-
de sowie Rentnerinnen und 
Rentner auf die Hilfe der Tafel 
angewiesen.

In diesem Zusammenhang 
hoffen die engagierten Da-
men der Tafel auf eine zü-
gige Unterstützung von Stadt, 
Kirche, Land und Bund. „Wir 
sind eine lustige Truppe und 
freuen uns über jegliche ma-
terielle Unterstützung, su-
chen aber auch weitere Ver-
stärkung für unser Team“, 
fügte Bärbel Bruhn noch an 
und hofft dabei auch auf kräf-
tige Männerhände. 

Anzeige Anzeige

Hauptgewinn bei famila in Lütjenburg
nachricht vor we-
nigen Tagen. Erst 
nach einem Anruf 
in der Informa-
tion des famila-
Wa r e n h a u s e s , 
der Gewissheit 
brachte, konnte 
sie sich über die 
a n g e k ü n d i g t e 
Samsung-Wasch-
maschine rich-
tig freuen. „Und 
diese Maschine 
ist nicht nur halt-
bar, sondern auch 
sehr leise“, wuss-
te Jan Grabau als 
stellvertretender 
f a m i l a -Wa r e n -
hausleiter in Lüt-
jenburg aus eige-
ner Erfahrung zu 
berichten. 

Hauptgewinn bei famila: Jan Grabau gratulierte 
Katja Lehmann herzlich zu ihrer gewonnenen 
Waschmaschine. Diese ist der Hauptgewinn 
eines gemeinsam von famila und Perwoll in der 
35. Kalenderwoche veranstalteten Gewinnspiels, 
an dem die Lütjenburgerin online teilgenommen 
hatte.
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der reporter Oldenburg • 23758 Oldenburg • Am Rathsland 3
E-Mail: info@derreporter.com

ANNAHMESTELLE
für PRIVATE Kleinanzeigen

1 Zeile 5 €uro

2 Zeilen 6 €uro

3 Zeilen 7 €uro

4 Zeilen 8 €uro

5 Zeilen 9 €uro

6 Zeilen 10 €uro

Für Chiffre-Anzeige berechnen wir 
eine zusätzliche Gebühr von 5,- Euro.

Bei Familien-
und/oder Geschäftsanzeigen
wenden Sie sich bitte direkt an:
der reporter OLDENBURG
Am Rathsland 3 • 23758 Oldenburg

 0 43 61-6 32 03
mail: info@derreporter.com

Für eine PRIVATE Kleinanzeige
in Farbe
berechnen wir Ihnen nur 5,- € Aufschlag.
(Farbe: Rot, Blau, Grün)

Ein 4c-Bild (max. 45 x 28 mm)
zu einer Kleinanzeige
kostet zusätzlich nur 5,- €

M U S T E R

a u s s c h l i e ß l i c h  f ü r
PRIVATE Kleinanzeigen

Die für die Erfüllung des Vertrages erforderlichen Daten werden gespeichert und nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen (DSGVO Art. 6) behandelt. Sie können der Nutzung Ihrer Daten 
jederzeit in Textform per E-Mail unter der Adresse: datenschutz@der-reporter.info widersprechen. Unsere Datenschutzbestimmungen fi nden Sie unter: www.der-reporter.de

Rely on it
Häcksler

www.graaf-baumaschinen.de

Lütjenburg. (eb) In heutiger 
Zeit ist es schwer vorstellbar, 
über Jahrzehnte in einem Be-
trieb arbeiten zu können oder 
zu wollen. Umso mehr freuten 
sich Beate Hutzfeldt (Mitar-
beiterin im famila-Warenhaus 
in der Posthofstraße 4 in Lüt-
jenburg) und Hans-Joachim 
Hamer (famila-Warenhauslei-
ter in Lütjenburg) über die-
ses besondere Ereignis zum 
1. Oktober 2022. „Ich bin am 
1. Oktober 1977 in der Dro-
gerieabteilung angefangen, 
bin dann von Abteilung zu 
Abteilung gegangen. Irgend-
wann bin ich schließlich an 
der Kasse hängengeblieben, 
bin nach und nach weiter an 
der Kasssenaufsicht und In-
formation eingearbeitet wor-
den, später auch in der Post-
stelle eingesetzt gewesen und 

nun im Kassen- und Kun-
denservice tätig“, beschrieb 
Frau Hutzfeldt ihr berufliches 
Wirken. Während dieser Zeit 

hat sie bislang mit 11 Waren-
hausleitern zusammengear-
beitet. Auch die ehemaligen 
Öffnungszeiten von montags 

Gratulationen zu 45 Jahren Berufsweg bei famila
bis freitags zwischen 8.00 und 
18.30 Uhr sowie sonnabends 
von 8.00 bis 14.00 Uhr wa-
ren ihr immer noch genauso 
präsent wie das ehemals er-
forderliche Zählen der Ein-
nahmen von Hand. Nach er-
folgreichen Postschulungen 
in Kiel und Hamburg im Jahr 
1999 folgten schließlich ab 
2002 drei Jahre Elternzeit und 
der Wiedereinstieg als Teil-
zeitkraft 2005 in der Poststel-
le. Als Ausgleich zur Arbeit 
liebt Beate Hutzfeldt seit jeher 
das Reisen, am liebsten nach 
Dänemark im Herbst oder auf 
ihre Lieblingsinsel Mallorca. 
Begeistern kann sie sich auch 
für ihren Garten und Radtou-
ren. Weiterhin ist sie ein gro-
ßer Fan des BVB und THW 
Kiel. Am allerwichtigsten ist 
ihr jedoch ihre Familie. „Die 
fängt mich immer wieder auf, 
wenn ich mal schlecht drauf 
bin“, verriet sie schmunzelnd 
und nahm freudestrahlend 
die Präsente entgegen.

 Beate Hutzfeldt freute sich über die guten Wünsche und Präsente von 
Lütjenburgs famila-Warenhausleiter Hans-Joachim Hamer anlässlich ih-
rer 45jährigen Betriebszugehörigkeit.

Arbeit, Weiterbildung, Förderung:

Individuelle Beratung bei FRAU & BERUF                     

Lütjenburg. (ck) Spielen Sie 
mit dem Gedanken, beruflich 
wieder einzusteigen? Planen 
Sie eine berufliche Neuorien-
tierung nach Zeiten der Kin-
derbetreuung oder gesund-
heitlichen Einschränkungen? 
Oder streben Sie eine Ausbil-
dung in Teilzeit an ? In Koo-
peration mit dem SOS-Fa-
milientreffpunkt Lütjenburg 
(Amakermarkt 1-3, 24321 Lüt-
jenburg) bietet Lena Dost von 
FRAU & BERUF eine indivi-
duelle, unabhängige und ver-
trauliche Beratung für Frauen 

aus der Region Lütjenburg an. 
Fragen zu Weiterbildungen 
und finanziellen Fördermög-
lichkeiten sowie zu der Ver-
einbarkeit von Familie und 
Beruf können in den Fokus 
genommen werden. Sind Sie 
von Arbeitslosigkeit bedroht 
oder befinden sich z.B. als 
junge Frau in der Berufsfin-
dungsphase bzw. wollen sich 
als Wiedereinsteigerin beruf-
lich neu orientieren, freuen 
wir uns, Ihnen weiterhelfen 
zu können. Das kostenfreie 
Angebot des Projektes FRAU 

& BERUF in Trägerschaft der 
Diakonie-Altholstein wird 
kofinanziert durch das Land 
Schleswig-Holstein sowie 
den Europäischen Sozialfonds 
(ESF+). Am Donnerstag, den 
13. Oktober 2022 in der Zeit 
von 13:30 - 16:30 Uhr kann ein 
individueller Beratungster-
min vereinbart werden. Die 
Beratung ist kostenlos. Für 
die Terminvereinbarung mel-
den Sie sich gerne per E-Mail 
unter fub@diakonie-althol-
stein.de oder telefonisch unter 
04522 – 80 89 747. 
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Billiger ist keiner!
Billiger ist keiner!

 Jeden Tag
Haferflocken
kernig oder zart 
 500-g-Packung je 
 (1 kg = 1.38 €) 

 0.69 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Tomatenmark 
 200-g-Tube 
 (1 kg = 4.45 €) 

 0.89 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag 
Zwieback 
 450-g-Packung 
 (1 kg = 4.42 €) 

 1.99 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag 
Doppelkeks
mit 46% Kakao-
cremefüllung 
 500-g-Packung 
 (1 kg = 2.58 €) 

 1.29 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Chips 
 200-g-Beutel 
 (1 kg = 4.95 €) 

 0.99 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag 
Studentenfutter 
 200-g-Beutel
 (1 kg = 8.45 €) 

 1.69 
Billiger ist keiner!

 Jeden Tag
Schokolade 
 Herbe Sahne, Ganze Mandel, 
Alpensahne oder Feine Weisse
200-g-Tafel je   (1 kg = 6.95 €)  1.39  2.99  2.19 

Billiger ist keiner!
 Golden Cream 
Sahne Likör
mit Scotch Whisky 
 17% vol.
0,7-Liter-Flasche 
 (1 Liter = 6.56 €) 

 4.59 

 0.99  2.19  0.89  0.39 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Backofen 
Pommes frites 
 gefroren
1000-g-Beutel 

 1.29 

 1.99 
Billiger ist keiner!

 Jeden Tag
Lasagne Bolognese 
 gefroren, 400-g-Packung 
 (1 kg = 4.23 €)  1.69  2.29 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Königsberger Klopse 
 gefroren, 450-g-Packung 
 (1 kg = 3.31 €)  1.49 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Rahmspinat 
 gefroren, 450-g-Packung 
 (1 kg = 1.53 €)  0.69 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Buttergemüse 
 gefroren, 300-g-Packung 
 (1 kg = 2.63 €)  0.79 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
15 Fischstäbchen 
 aus Alaska-Seelachsfilet
paniert, gefroren
450-g-Packung   (1 kg = 6.42 €)  2.89  2.35 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag 
Klarspüler 
 1-Liter-Flasche 

 0.95 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Scheuermilch 
 750-ml-Flasche 
 (1 Liter = 0.87 €) 

 0.65 
Billiger ist keiner!

 Jeden Tag
Voll- oder Color-
waschmittel 
 flüssig, 20 WL
 (1 WL = 0.16 €) 

 3.25 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag 
Glasreiniger 
 1-Liter-Sprühflasche 

 1.25 
Billiger ist keiner!

 Jeden Tag
Wattestäbchen
Papier -Box 
 300er-Packung  0.75 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Weichspüler 
 Meeresfrische
75 WL
 (1 WL = 0.02 €) 

 1.78  5.35 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Kaffee-Pads
verschiedene Sorten,  20er
140-g-Packung je   (1 kg = 15.64 €) 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Gouda  gerieben
 48% Fett i. Tr., 250-g-Beutel 
 (1 kg = 8.76 €) 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
H-Schlagsahne 
 mindestens 30% Fett
200-g-Packung   (1 kg = 4.95 €) 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Mozzarella 45% Fett i. Tr. 
oder light  30% Fett i. Tr.
200-g-Packung je  
(Abtropfgew. 125 g, 1 kg = 7.12 €) 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Sahnejoghurt 
 verschiedene Sorten
150-g-Becher je   (1 kg = 2.60 €) 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Eiscreme 
 verschiedene Sorten
1000-ml-Packung je 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Back-Camembert 
 gefroren, 4 x 75 g
300-g-Packung   (1 kg = 7.63 €) 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag 
Tampons 
Normal, Mini oder Super 
 56–80er-Packung je 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Windeln
Junior 36er, Maxi 42er oder 
XL 32er ,  Packung je 

Billiger ist keiner!
 Jeden Tag
Blütenhonig
cremig oder flüssig 
 500-g-Glas je 
 (1 kg = 5.98 €) 

Gültig bis 08.10.2022 Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung
famila Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG, Alte Weide 7–13, 24116 Kiel 

Alle weiteren 
Angebote 
dieser Woche 
finden Sie hier
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